
vertragswidrig verhält.

Die Nutzung der gelieferten Daten oder Sachen durch den 
Auftraggeber ist vor vollständiger Zahlung nicht gestattet, es sei 
denn, Hirschberg Studios erteilt ausdrücklich schriftlich eine 
Nutzungserlaubnis.
 
Der Auftraggeber trägt ab dem Zeitpunkt der Übergabe an den 
Transportdienstleister die Gefahr des zufälligen Untergangs oder 
der zufälligen Verschlechterung, auch wenn das Eigentum erst 
mit vollständiger Zahlung an den Auftraggeber übergeht.

Der Auftraggeber ist verpflichtet, solange das Eigentum noch 
nicht auf ihn übergegangen ist, die Sache pfleglich zu 
behandeln. Insbesondere ist er verpflichtet, diese auf eigene 
Kosten gegen Schäden aller Art, insbesondere Diebstahl-, 
Feuer- und Wasserschäden ausreichend zum Neuwert zu 
versichern (Hinweis: nur zulässig bei Verkauf hochwertiger 
Güter). 

Müssen Wartungs-, Reparatur- und Inspektionsarbeiten 
durchgeführt werden, hat der Auftraggeber diese auf eigene 
Kosten rechtzeitig auszuführen. 

Solange das Eigentum noch nicht übergegangen ist, hat uns der 
Auftraggeber unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn 
der gelieferte Gegenstand gepfändet oder sonstigen Eingriffen 
Dritter ausgesetzt ist. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns 
die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage 
gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Auftraggeber für den 
uns entstandenen Ausfall.

15. Wettbewerber

Tätigkeiten für Wettbewerber des Auftraggebers sind Hirschberg 
Studios grundsätzlich erlaubt. Einen Konkurrenzausschluss ist 
nur per gesonderter vorab getroffener freiwilliger schriftlicher 
Vereinbarung möglich, in der Zeitraum, Umfang und die 
gesonderte Vergütung geregelt werden.
Der Abschluss eines Vertrages mit einem Wettbewerber des 
Auftraggebers stellt keinen Rücktrittsgrund im Sinne von Punkt 
16) dar. Ein Konkurrenzausschluss kann nur durch gesonderte 
schriftliche Vereinbarung erfolgen.

16. Rücktrittsrecht 

Ein Rücktritt von Hirschberg Studios aufgrund höherer Gewalt 
(z.B. Naturkatastrophen, Pandemien, behördliche Maßnahmen, 
Streiks) oder unvorhergesehener Ereignisse (z.B. Ausfall 
technischer Infrastruktur) kann nicht durch mündliche 
Nebenabreden ausgeschlossen werden. Änderungen dieser 
Rücktrittsrechte bedürfen der Schriftform gemäß Punkt 17.

17. Nebenabreden & Ergänzungen 

Nebenabreden und/ oder Ergänzungen zu den Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen und Nutzungsbedingungen/ 
Nutzungsrechten bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. 
Dies gilt auch für den Verzicht auf diese schriftliche 
Formanforderungsklausel.

18. Erfüllungsort, Gerichtstand, Wirksamkeit

Erfüllungsort und Gerichtstand für beide Teile ist ausschließlich 
der Sitz von Hirschberg Studios.

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Diese Geschäftsbedingungen werden mit der Auftragserteilung 
bzw. bei der Bestätigung eines Angebots/ Kostenvoranschlags 
von Hirschberg Studios wirksam, sofern nicht andere oder 
zusätzliche Regelungen schriftlich getroffen werden.

Sollte eine dieser Vereinbarungen gegen gesetzliche 
Vorschriften verstoßen, so soll die entsprechende gesetzliche 
Regelung an diese Stelle treten. Die Unwirksamkeit einzelner 
vorstehender Bestimmungen lässt die Wirksamkeit der übrigen 
unberührt. Diese sind durch wirksame Bestimmungen zu 
ersetzen.

19. Salvatorische Klausel 

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam 
oder undurchführbar sein bzw. werden, so führt dies nicht zur 
Unwirksamkeit des gesamten Vertrages oder zur Unwirksamkeit 
sämtlicher vorstehender Bestimmungen. Soweit der Vertrag oder 
diese AGB Regelungs-lücken enthält, gelten zur Ausfüllung 
dieser Lücken die rechtlich wirksamen Regelungen als 
vereinbart, welche die Vertragspartner nach den wirtschaftlichen 
Zielsetzungen des Vertrages und dem Zweck dieser AGB 
vereinbart hätten, wenn sie die Regelungslücke gekannt hätten. 
Gerichtsstand für alle etwaigen Streitigkeiten aus der 
Geschäftsbeziehung zwischen dem Verwender und dem 
Auftraggeber ist Berlin. Zwingende gesetzliche Bestimmungen 
über ausschließliche Gerichtsstände bleiben von dieser 
Regelung unberührt. 
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von Hirschberg Studios oder dem Auftraggeber beauftragte 
Dritte verursacht werden, es sei denn, es liegt grobe 
Fahrlässigkeit oder Vorsatz seitens Hirschberg Studios vor. 

Wetterbedingte Verzögerungen oder Verschiebungen von 
Produktionen sind nicht in den kalkulierten Kosten enthalten. 
Hierdurch anfallende Mehrkosten trägt der Auftraggeber.

Hirschberg Studios haftet nicht für entstandene Schäden z.B. an 
ihm überlassenem Material. Hirschberg Studios haftet für leichte 
Fahrlässigkeit nur, sofern eine Pflicht verletzt wird, deren 
Einhaltung für die Erreichung des Vertragszwecks von 
besonderer Bedeutung ist (Kardinalpflicht).

Der Auftraggeber sichert zu, dass er über sämtlichen 
erforderlichen Rechten an den überlassenen Materialien (z. B. 
Texte, Bilder, Logos) verfügt. Er stellt Hirschberg Studios von 
sämtlichen Ansprüchen Dritter frei, die aufgrund fehlender 
Rechte geltend gemacht werden.

Hirschberg Studios gibt keine aus seinen Leistungen 
resultierenden Erfolgsversprechen ab. Der AG kann aus den 
Dienstleistungen von Hirschberg Studios keine 
Gewährleistungsrechte, also das Recht auf einen bestimmten 
Erfolg, ableiten.

12.4 Gefahrübergang bei Versendung

Mit Übergabe der Ware an den Transportdienstleister geht die 
Gefahr des zufälligen Untergangs oder der Verschlechterung auf 
den Auftraggeber über.

Material von Hirschberg Studios reist stets auf Kosten und 
Gefahr des Auftraggebers, sofern nicht anders schriftlich 
vereinbart. Gewünschte und von Hirschberg Studios für 
erforderlich gehaltene Verpackung wird gesondert in Rechnung 
gestellt. Gleiches gilt für Versandgüter des Auftraggebers. 

Teile des Auftraggebers, die bei der Herstellung oder Montage 
verwandt werden sollen, müssen zum vereinbarten Termin frei 
Werk bzw. Montagestelle angeliefert werden. Die Rücklieferung 
solcher Teile erfolgt, sofern anderes nicht vereinbart ist, unfrei ab 
Werk oder Verwendungsort auf Gefahr des Auftraggebers. 

Jede Gefahr geht soweit nichts anderes vereinbart ist auf den 
Auftraggeber über, wenn die Güter den Betrieb verlassen oder 
dem Auftraggeber zur Verfügung gestellt werden. Dies gilt auch 
in den Fällen, in denen frachtfreie Lieferung vereinbart ist. 

Kann die versandbereite Ware aus Gründen, die der 
Auftraggeber zu vertreten hat, nicht zur Auslieferung gebracht 
werden, geht die Gefahr am Tage der Versandbereitschaft auf 
den Auftraggeber über. Leistungen gelten nach Zustellung der 
Versandbereitschaftsanzeige an den Auftraggeber als erfüllt. 

Sollen Exponate des Auftraggebers (mit-) befördert werden, 

gelten die vorstehenden Regelungen entsprechend. 

12.5 Einlagerung

Hirschberg Studios lagert keine Gegenstände des Auftraggebers 
ein, sofern dies nicht Bestandteil des Auftrages ist. Für die 
eingelagerten Gegenstände haftet der Auftragnehmer nur bei 
Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. 
Für die Dauer der Einlagerung obliegt es dem Auftraggeber eine 
Versicherung gegen die Risiken eines Feuer-, Sturm-, 
Elementar- oder Wasserschadens sowie gegen das Risiko eines 
Diebstahl- oder Vandalismusschadens für sein Eigentum 
abzuschließen.

12.6 Drohnen / Technische Ausrüstung

Hirschberg Studios hat, bei Einsatz einer Drohne für die 
Haftpflichtversicherung einer Drohne zu sorgen. Der Einsatz der 
Drohne ist nur unter geeigneten Wetterbedingungen und 
Vorschiften möglich, die Entscheidung hierzu fällt ausschließlich 
Hirschberg Studios. Wurde ein Auftrag für Drohnenaufnahmen 
durch den Auftraggeber erteilt, gilt die Startplatzgenehmigung 
vom Grundstück des Auftraggebers und/ oder den vom 
Auftraggeber kommunizierten Drehorten als erteilt. Können bei 
Abbruch oder Untersagung des Einsatzes der Drohne, egal aus 
welchem Grund, keine Luftaufnahmen zur Verfügung gestellt 
werden, ist das vereinbarte Honorar für den tatsächlich erfolgen 
Einsatz der Drohne durch den AG weiterhin zu vergüten.

Hirschberg Studios haftet nicht bei technischen Störungen der 
Kamera-/Technischen-Ausrüstung, außer bei Vorsatz oder 
grober Fahrlässigkeit.

13. Überlassene Unterlagen

An allen in Zusammenhang mit der Auftragserteilung dem 
Auftraggeber überlassenen Unterlagen, wie z. B. Kalkulationen, 
Zeichnungen etc., behält sich Hirschberg Studios Eigentums- 
und Urheberrechte vor. Diese Unterlagen dürfen Dritten nicht 
zugänglich gemacht werden, es sei denn, Hirschberg Studios 
erteilt dazu dem Auftraggeber die ausdrückliche schriftliche 
Zustimmung. Kommt kein Vertrag zustande, sind alle Unterlagen 
unverzüglich an Hirschberg Studios zurückzugeben.

14. Eigentumsvorbehalt

Hirschberg Studios behält sich das Eigentum an dem gelieferten 
Daten und/ oder Sachen bis zur vollständigen Zahlung 
sämtlicher Forderungen aus dem vereinbarten Vertrag vor. Dies 
gilt auch für alle zukünftigen Lieferungen, auch wenn Hirschberg 
Studios sich nicht stets ausdrücklich hierauf beruft. Hirschberg 
Studios ist berechtigt, den Zugang zu Daten zu sperren oder 
Daten unwiderruflich zu löschen, wenn der Auftraggeber sich 

10. Vermietung / Mietsachen

Die von Hirschberg Studios zu Verfügung gestellten Mietsachen 
sind durch den Auftraggeber pfleglich zu behandeln. 

Der Auftraggeber ist verpflichtet, die Mietsache während der 
Mietdauer ausreichend gegen Verlust und Beschädigung (z. B. 
durch Diebstahl oder Transportschäden) zu versichern.  

Mietsachen werden nur für den vereinbarten Zweck und nur für 
die Dauer der Mietzeit zur Verfügung gestellt. Während der 
Mietdauer - ab Abnahme bis zur Rückgabe bzw. Abbaubeginn - 
trägt der Auftraggeber die Gefahr für Beschädigung und Verlust 
und hat die nötigen Sorgfaltspflichten einzuhalten. Eine 
Überlassung an Dritte ist nicht gestattet. Der Auftraggeber hat 
sich bei Übergabe der Mietsache vom ordnungsgemäßen 
Zustand, der Verkehrssicherheit und der Vollständigkeit zu 
überzeugen. 

Der Auftraggeber haftet für Schäden, die durch unsachgemäße 
Nutzung, unzureichende Pflege oder Verstöße gegen die 
Sorgfaltspflichten entstehen.

Die Rücklieferung des Mietgegenstandes gilt als erfolgt, wenn 
der Gegenstand in ordnungsgemäßem Zustand beim 
Auftragnehmer oder einem gesondert vereinbarten Ort an den 
Auftragnehmer übergeben wird. 

Bei Überschreitung der vereinbarten Mietzeit ist der 
Auftragnehmer berechtigt bis zur tatsächlichen Übergabe der 
Mietsache eine Nutzungsentschädigung in Höhe des 
vereinbarten Mietzinses zu verlangen. Weitergehende 
Schadensersatzansprüche bleiben hiervon unberührt.

11. Aufbewahrung von Daten

Im Rahmen des Auftrags für den Auftraggeber erstellte Daten/ 
Files werden von Hirschberg Studios für einen Zeitraum von 3 
Monaten unentgeltlich aufbewahrt. Die Speicherfrist von 3 
Monaten beginnt mit dem Datum der finalen Datenübergabe an 
den Auftraggeber oder spätestens mit der Rechnungsstellung – 
je nachdem, was zuerst eintritt. Schlussrechnung. Nach dem 
Ablauf des genannten Zeitraums besteht kein Anspruch auf 
Zugriff auf die Daten seitens des Auftraggebers. Nach Ablauf 
dieses Zeitraums werden die Daten unwiderruflich gelöscht. 
Falls eine längere Speicherung gewünscht ist, kann dies gegen 
eine gesonderte Gebühr vereinbart werden. Die Kosten richten 
sich nach dem Speicherbedarf und der Dauer.

12. Haftung

Hirschberg Studios beschränkt hiermit die Haftung für 
Tätigkeiten auf vorsätzliche oder grob fahrlässige Handlungen 
für sich selbst und/oder seine Mitarbeiter. 

Hirschberg Studios übernimmt keine Gewährleistung oder 
Haftung für die Barrierefreiheit der erbrachten digitalen 
Leistungen (z. B. Websites, Apps, Videos, digitale Inhalte). Auch 
wenn Hirschberg Studios mit der Anpassung oder Erstellung 
digitaler Inhalte im Hinblick auf Barrierefreiheitsstandards 
beauftragt wird, übernimmt Hirschberg Studios keine Haftung für 
die vollständige oder dauerhafte Einhaltung gesetzlicher 
Vorgaben zur Barrierefreiheit, insbesondere im Rahmen des 
Barrierefreiheitsstärkungsgesetzes (BFSG) oder vergleichbarer 
Regelungen. Die abschließende Prüfung und Sicherstellung der 
Barrierefreiheit obliegt stets dem Auftraggeber.

12.1 Gewährleistung / Haftung von Dritten

Hirschberg Studios ist berechtigt, die zur Auftragserfüllung 
notwendigen Fremdleistungen im Namen und auf Rechnung des 
Auftraggebers zu bestellen. Der Auftraggeber verpflichtet sich, 
Hirschberg Studios im Innenverhältnis von sämtlichen 
Verbindlichkeiten freizustellen, die sich aus dem 
Vertragsabschluss ergeben, insbesondere der Kosten.

Soweit Hirschberg Studios Fremdleistungen im Namen und auf 
Rechnung des Auftraggebers beauftragt, kommt der Vertrag 
unmittelbar zwischen dem Auftraggeber und dem jeweiligen 
Dritten zustande. Hirschberg Studios haftet nicht für deren 
Leistungen und ist von jeglichen Ansprüchen freigestellt.

Hirschberg Studios haftet für die ordnungsgemäße Auswahl und 
Überwachung von Subunternehmern, jedoch nicht für deren 
eigenes Verschulden, soweit es sich nicht um eine wesentliche 
Vertragspflicht handelt.

12.2 Richtigkeit des Inhalts

Der Auftraggeber trägt die alleinige Verantwortung für die 
inhaltliche Richtigkeit der beauftragten Leistungen (z. B. Texte, 
Bild- oder Videomaterial). Hirschberg Studios übernimmt keine 
Prüfungspflicht und wird von jeglichen Ansprüchen Dritter 
freigestellt.

12.3 Liefer- und Leistungsverzögerungen

Ist es Hirschberg Studios aufgrund von höherer Gewalt (z. B. 
Naturkatastrophen, Pandemien, behördliche Anordnungen, 
Streiks) sowie unvorhersehbarer Ereignisse, die Hirschberg 
Studios die Erfüllung des Auftrags erschweren oder unmöglich 
machen (z. B. Störungen in der Kommunikationsinfrastruktur), 
verlängern sich die Liefer- und Leistungsfristen.

Hirschberg Studios haftet nicht für Verzögerungen, die durch 
höhere Gewalt sowie unvorhersehbarer Ereignisse entstehen. 
Ebenso übernimmt Hirschberg Studios keine Haftung für 
Verzögerungen oder Nichterfüllung von Leistungen, die durch 

Bits & Pieces Klausel

Der von Hirschberg Studios produzierte Content aus 
umgesetzten Produktionen ist frei von Rechten Dritter. Dies gilt 
nicht für Konzepte/Treatments/Director Interpretations (z.B. für 
Moods) – hier wird teilweise Material von Dritten verwendet. 
Sofern Lizenzen und/ oder Nutzungsrechte erworben werden 
müssen, sind diese seitens des Auftraggebers zu erwerben 
(Beispiel: Models, Darsteller, Schauspieler, Lizenzen und/ oder 
Nutzungsrechte dritter für Bild- oder Audioelemente). Der 
Auftraggeber gewährleistet Hirschberg Studios ebenfalls, dass 
seitens Auftraggeber für die Produktion geliefertes Bildmaterial 
und/ oder sonstiges schutzfähiges Material ebenfalls frei von 
Rechten Dritter ist. Die Rechteeinholung/ -klärung hierfür obliegt 
bei Auftraggeber und nicht bei Hirschberg Studios. Die Rechte 
an dem von Auftraggeber geliefertem Bildmaterial und/ oder 
sonstigem schutzfähigem Material verbleiben beim Auftraggeber.

Eine weitere kommerzielle/ nicht kommerzielle Nutzung und/ 
oder Weitergabe an Dritte darf nur nach vorheriger Rücksprache 
mit und nach schriftlicher Zustimmung durch Hirschberg Studios 
erfolgen. 

Sofern der Auftraggeber nicht ausdrücklich und schriftlich 
widerspricht, nutzt Hirschberg Studios den Auftrag sowie das 
produzierte Material zur Eigenpräsentation/ -werbung in jedem 
Fall und ohne Widerruf im Print, digital und Online, weltweit, 
zeitlich unbegrenzt. 

Sollte der Auftraggeber, die von Hirschberg Studios im Rahmen 
des Auftrags erbrachten Leistungen über den vereinbarten 
Rahmen hinaus nutzen bzw. nutzen lassen - was nur nach 
vorheriger schriftlicher Zustimmung von Hirschberg Studios 
gestattet ist - dann ist die weitergehende Nutzung und 
Nutzungsvergütung vorher mit Hirschberg Studios zu regeln. Im 
Falle unberechtigter Nutzung verpflichtet sich der Auftraggeber - 
ungeachtet etwaiger Schadensersatzansprüche von Hirschberg 
Studios - zur Zahlung einer Vertragsstrafe in Höhe von je 
10.000,00€ je Verstoß, wobei der Auftraggeber hiermit 
ausdrücklich zustimmt, dass jede einzelne Handlung als 
gesonderter Verstoß anzusehen ist.

Über den Umfang der Nutzung durch den Auftraggeber steht 
Hirschberg Studios ein Auskunftsanspruch zu.

7. Lieferzeiten 

Zwischen Auftraggeber und Hirschberg Studios wird ein 
Projekt-Timing, sowie das Freigabenhandling detailliert 
vereinbart. Bei den genannten Terminen für die Lieferung der 
Waren bzw. der Erbringung unserer Leistungen handelt es sich 
um unverbindliche Plantermine.

Der Beginn der von Hirschberg Studios angegebenen Lieferzeit 
setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der 
Verpflichtungen des Auftraggebers voraus. Die Einrede des nicht 

erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten. Kommt der Auftraggeber 
in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige 
Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns insoweit 
entstehenden Schaden, einschließlich etwaiger 
Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Weitergehende 
Ansprüche bleiben vorbehalten. Sofern vorstehende 
Voraussetzungen vorliegen, geht die Gefahr eines zufälligen 
Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der 
Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den Auftraggeber über, in dem 
dieser in Annahme- oder Schuldnerverzug geraten ist.

8. Überstundenregelung 

8.1 bei Foto-/Dreh-/Aufnahmearbeiten

Wird die für die Aufnahmearbeiten vorgesehene Tagesarbeitszeit 
überschritten, so erhöht sich das Honorar entsprechend dem 
Aufwand. Ein Dreh-/Produktionstag umfasst inklusive An- und 
Abreise acht Arbeitsstunden. Überstunden werden auf 
Stundensatzbasis zzgl. folgender Zuschläge berechnet:

1. und 2. Überstunde: zzgl. 25% 
3. und 4. Überstunde: zzgl. 50%
 
8.2 bei Event- und Messe-Produktionen

Wird die für die Produktion die vorgesehene Tagesarbeitszeit 
überschritten, so erhöht sich das Honorar entsprechend dem 
Aufwand. Ein Produktionstag umfasst inklusive An- und Abreise 
acht Arbeitsstunden. Überstunden werden auf Stundensatzbasis 
zzgl. folgender Zuschläge berechnet: 

1. und 2. Überstunde: zzgl. 25% 
3. und 4. Überstunde: zzgl. 50%

9. Spesen, Fahrt- und Reisekosten sowie Kosten für 
Übernachtungen

Sofern nicht ausdrücklich schriftlich anderweitig vereinbart, sind 
Fahrt-, Reisekosten und Spesen für Reisen und 
Übernachtungen, die im Zusammenhang mit einem Auftrag zu 
unternehmen sind, grundsätzlich vom Auftraggeber zu tragen. 
Entstehen im Zusammenhang mit notwendigen Reisen 
Nebenkosten, z.B. für zusätzliche Versicherungen sind diese 
ebenfalls vom Auftraggeber zu tragen. Dies gilt insbesondere für 
Transportversicherungen oder projektbezogene 
Zusatzversicherungen, die im Rahmen des Auftrags notwendig 
werden.

 

Reklamationen hinsichtlich der künstlerischen Gestaltung sind 
ausgeschlossen. Die Abnahme kann insbesondere nicht aus 
Gründen abgelehnt werden, die subjektiven Vorlieben, wie etwa 
Farbgestaltung oder Musikauswahl, entsprechen, sofern die 
Arbeit vertragsgemäß erfolgt ist. Ein eventuelles Nicht-Gefallen 
begründet keine Kürzung der Vergütung. Qualitätsforderungen, 
die subjektiver Beurteilung unterliegen, insbesondere 
Farbgebung, Design, Helligkeit, Kontrast, Schnitt, Musikwahl 
und/oder Lautstärke begründen keinen 
Gewährleistungsanspruch. Die Gewährleistungsansprüche des 
Auftraggebers beschränken sich auf das Recht zur 
Nachbesserung durch schriftlich vereinbarte Korrekturschleifen. 
Hierfür erhält Hirschberg Studios eine angemessene Frist. Das 
Gewährleistungsrecht erlischt, wenn der Auftraggeber ohne 
vorherige schriftliche Zustimmung von Hirschberg Studios selbst 
Veränderungen an den Arbeiten vorgenommen hat bzw. 
vornehmen ließ.

4.3 Korrekturen/ Revisionen

Korrekturen/Revisionen (Änderungswünsche des Auftraggebers) 
sind im Leistungsumfang nur dann enthalten, wenn diese 
ausdrücklich schriftlich aufgeführt sind. Wünscht der 
Auftraggeber Änderungen, welche nicht im Leistungsumfang 
enthalten sind, so trägt er die dadurch entstehenden 
Mehrkosten. Diese werden nach Aufwand gesondert berechnet.

4.4 Mängel

Mit der abgeschlossenen Übergabe des produzierten Materials 
gilt die Leistung als erbracht. Mängelrügen müssen sofort bei 
Hirschberg Studios eingehen, spätestens jedoch einen Tag (1 
Tag) nach Übergabe und/ oder Abnahme. 

Als Mängel nicht anzusehen sind: natürliche Abnutzung, 
fehlerhafte Nutzung durch den Auftraggeber und/ oder Dritter, 
fehlerhafte Aufstellung und/ oder Montage durch den 
Auftraggeber oder Dritter, unsachgemäße Beanspruchung bzw. 
Belastung und sonstige Einflüsse aller Art, sofern diese nicht auf 
ein Verschulden von Hirschberg Studios zurückzuführen sind. 

5. Vertragsauflösung/ Stornierung

Storniert der Auftraggeber einen bestätigten Auftrag, so 
verpflichtet er sich zu nachfolgenden Zahlungen:

50% des vereinbarten Gesamtbudgets, wenn die Absage mehr 
als ein Monat vor der Veranstaltung/Produktion,
85% des vereinbarten Gesamtbudgets, wenn die Absage mehr 
als zwei Wochen und bis zu einem Monat vor der 
Veranstaltung/Produktion und
100% des vereinbarten Gesamtbudgets, wenn die Absage 
weniger als zwei Wochen

vor der Veranstaltung/Produktion erfolgt. 

Findet die Veranstaltung/ Produktion an mehreren Tagen statt, 
so ist jeweils der erste Veranstaltungs-/Produktionstag 
maßgeblich. Hiervon unbenommen sind etwaige 
Schadenersatzansprüche von Hirschberg Studios. Die 
angefallenen Planungs-, Organisations- und Materialkosten 
werden zu 100% vom Auftraggeber übernommen.

Sollte der Auftrag aufgrund höherer Gewalt (z. B. Pandemien, 
Naturkatastrophen, behördliche Anordnungen) nicht 
durchführbar sein, gelten die vorgenannten Stornoregelungen 
entsprechend.

Der Auftraggeber ist berechtigt, nachzuweisen, dass Hirschberg 
Studios geringere Kosten entstanden sind als hier angegeben.

6. Nutzungsbedingungen/ Nutzungsrechte 

Zeitlich und räumlich unbeschränkte Nutzungsrechte sind, 
sofern nicht anders verhandelt und schriftlich seitens Hirschberg 
Studios bestätigt, im Honorar ausdrücklich nicht mitenthalten.

Der von Hirschberg Studios final produzierte und zur Verfügung 
gestellte Content (Bild- und/ oder Filmmaterial) und/ oder 
sonstiges schutzfähiges Material darf ausschließlich im Rahmen 
der angefragten Nutzung verwendet und genutzt werden. Eine 
hierüber, wie auch immer geartete Nutzung ist unzulässig. 
Ausschließliche Nutzungsrechte, medienbezogene oder 
räumliche Exklusivrechte oder Sperrfristen müssen gesondert 
vereinbart werden und bedingen einen Aufschlag auf das 
vereinbarte Honorar/Auftragssumme.

Das Bearbeitungsrecht am Content (Bild- oder Filmmaterial) 
und/ oder sonstiges schutzfähiges Material obliegt 
ausschließlich bei Hirschberg Studios.

Hirschberg Studios hat Anspruch auf Namensnennung, z.B. auf 
der Website bzw. innerhalb des YouTube-Beschreibungstextes: 
„Produktion: www.hirschberg-studios.com“.

Zusätzlich darf der final produzierte Content und/ oder sonstiges 
schutzfähiges Material vom Auftraggeber für interne 
Dokumentationszwecke (Eventdokumentation in Bild und/ oder 
Film) verwendet werden. 
Die Eventdokumentation und Aufzeichnungen vom Event (in Bild 
und/ oder Film) darf von Auftraggeber für die eventspezifische 
Öffentlichkeitsarbeit verwendet werden.
Die Herausgabe bzw. Lieferung der Rohdaten/ Rohfiles ist 
ausgeschlossen und verbleiben bei Hirschberg Studios. 
Zugrundeliegende Einzelteile (Bits & Pieces) werden von 
Hirschberg Studios nicht an Auftraggeber übertragen
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WE CREATE EXPERIENCES.

Allgemeine Geschäftsbedingungen, Nutzungsbedingungen 
und Nutzungsrechteregelungen

1. Geltungsbereich

Die nachstehenden allgemeinen Geschäfts- und 
Nutzungsbedingungen (im Folgenden „AGNB“) gelten für alle 
Vertragsverhältnisse, die durch Hirschberg Studios eingegangen 
werden. Anderweitige allgemeine Geschäftsbedingungen mit 
Bestimmungen, welche im Widerspruch zu den nachstehend 
getroffenen Bestimmungen stehen, kommen auf diese 
Vertragsverhältnisse nicht zur Anwendung. 

Abweichende oder entgegenstehende Geschäftsbedingungen 
des Auftraggebers werden nur Vertragsbestandteil, wenn sie von 
Hirschberg Studios ausdrücklich und schriftlich anerkannt 
wurden.

Es gilt ausschließlich deutsches Recht.
Die Vertragssprache ist Deutsch.

2. Leistungsumfang

Hirschberg Studios übernimmt die vom Auftraggeber 
angefragten Leistungen im Rahmen des dafür vereinbarten 
Honorars. Zusätzlich angefragte Leistungen sind nicht 
Bestandteil des vereinbarten Leistungs- und Honorarumfangs. 
Zusätzliche Leistungen sind solche, die über den ausdrücklich 
im Vertrag beschriebenen Umfang hinausgehen. Diese bedürfen 
einer gesonderten schriftlichen Vereinbarung und Vergütung. 
Der Auftraggeber hat Hirschberg Studios alle erforderlichen 
Daten und Unterlagen – rechtefrei – zur Verfügung zu stellen.

Die jeweils aktuell von Hirschberg Studios dem Auftraggeber 
vorgelegte Fassung des Kostenvoranschlags/ Angebots/ 
Budgets wird Vertragsbestandteil. Die vorgelegten Kosten 
können im Produktionsprozess angepasst werden. Hirschberg 
Studios legt dem Auftraggeber solche Kostenänderungen 
umgehend vor. Die vorgelegten Preise/ Kosten sind rein netto zu 
verstehen. Die jeweilige gesetzliche Umsatzsteuer wird bei 
Rechnungstellung berechnet.

Allgemein gilt bei Vertragsabschluss (Beauftragung) die im 
Kostenvoranschlag vereinbarten Zahlungsziele. Diese sind 
innerhalb, sofern nicht anders vereinbart, innerhalb von 7 
Werktagen zu zahlen. Abweichende Zahlungsbedingungen 
können gesondert zwischen Hirschberg Studios und dem 
Auftraggeber schriftlich vereinbart werden. Bei verspäteter 
Zahlung kommen die gesetzlichen Verzugsregelungen zur 
Anwendung. 

Weicht die Rechnungsadresse von der Adresse des 
Auftraggebers ab, so ist dies Hirschberg Studios rechtzeitig 
mitzuteilen. Kommt der Auftraggeber seiner Zahlungspflicht nicht 
nach, so besteht ein Zurückbehaltungsrecht an den 

Auftragsergebnissen bzw. die Unterbrechung der Ausführung 
des Auftrages seitens Hirschberg Studios bis zum Eingang der 
fälligen Zahlung, ohne dass Hirschberg Studios hieraus 
entstehende Folgen selbst zu vertreten hat. Weitere Rechte des 
Auftraggebers bleiben hiervon unberührt.

Hirschberg Studios behält sich das Recht vor Subunternehmer 
zur Vertragserfüllung zu beauftragen und schließt 
eigenverantwortlich entsprechende Vereinbarung mit 
Subunternehmern ab.

Unentgeltliche Tätigkeiten sind nicht berufsüblich und 
grundsätzlich ausgeschlossen.

3. Lizensierungen und Genehmigungen

Die Lizenzierung von künstlerischen Leistungen Dritter (z.B. 
Musik oder Videomaterial) erfolgt grundsätzlich durch den 
Auftraggeber. Die Kosten dafür trägt der Auftraggeber. Er erwirbt 
die entsprechenden Nutzungsrechte und überträgt Hirschberg 
Studios die Dateien zur Erbringung der im Vertrag vereinbarten 
Leistungen.

Hirschberg Studios haftet nur für vorsätzliche oder grob 
fahrlässige Pflichtverletzungen. Eine Haftung für Schäden, die 
aus der Nutzung des bereitgestellten Materials entstehen, ist 
ausgeschlossen, soweit diese nicht auf einer schuldhaften 
Pflichtverletzung beruhen.

Der Auftraggeber stellt Hirschberg Studios von allen Ansprüchen 
Dritter frei, die aus der Nutzung von Material, für das der 
Auftraggeber die Rechte nicht ordnungsgemäß erworben hat, 
entstehen.

Der Auftraggeber ist eigens dafür verantwortlich, vor 
Auftragsbeginn jedoch bis spätestens vor 10 Werktage vor 
Produktionsbeginn, sämtliche erforderlichen Genehmigungen zu 
erteilen und/ oder einzuholen, sofern nicht schriftlich vereinbart 
wurde, dass Hirschberg Studios diese Leistung übernimmt.
 
4. Abnahme, Korrekturen & Mängel

4.1 Abnahme

Die Umsetzung erfolgt auf der Basis des vom Auftraggeber 
erstellten und/oder freigegebenen Konzept. Das produzierte 
Material gilt vom Auftraggeber als abgenommen, wenn entweder 
eine ordnungsgemäße Übergabe oder die Nutzung durch den 
Auftraggeber ohne Übergabe stattgefunden hat. 

4.2 Gestaltungsfreiheit

Im Rahmen des Auftrags besteht seitens Hirschberg Studios 
Gestaltungsfreiheit. Durch seine Auftragserteilung bestätigt der 
Auftraggeber, sich vor Auftragserteilung hinreichend von der 
gestalterischen Qualität der Leistungen überzeugt zu haben. 
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vertragswidrig verhält.

Die Nutzung der gelieferten Daten oder Sachen durch den 
Auftraggeber ist vor vollständiger Zahlung nicht gestattet, es sei 
denn, Hirschberg Studios erteilt ausdrücklich schriftlich eine 
Nutzungserlaubnis.
 
Der Auftraggeber trägt ab dem Zeitpunkt der Übergabe an den 
Transportdienstleister die Gefahr des zufälligen Untergangs oder 
der zufälligen Verschlechterung, auch wenn das Eigentum erst 
mit vollständiger Zahlung an den Auftraggeber übergeht.

Der Auftraggeber ist verpflichtet, solange das Eigentum noch 
nicht auf ihn übergegangen ist, die Sache pfleglich zu 
behandeln. Insbesondere ist er verpflichtet, diese auf eigene 
Kosten gegen Schäden aller Art, insbesondere Diebstahl-, 
Feuer- und Wasserschäden ausreichend zum Neuwert zu 
versichern (Hinweis: nur zulässig bei Verkauf hochwertiger 
Güter). 

Müssen Wartungs-, Reparatur- und Inspektionsarbeiten 
durchgeführt werden, hat der Auftraggeber diese auf eigene 
Kosten rechtzeitig auszuführen. 

Solange das Eigentum noch nicht übergegangen ist, hat uns der 
Auftraggeber unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn 
der gelieferte Gegenstand gepfändet oder sonstigen Eingriffen 
Dritter ausgesetzt ist. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns 
die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage 
gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Auftraggeber für den 
uns entstandenen Ausfall.

15. Wettbewerber

Tätigkeiten für Wettbewerber des Auftraggebers sind Hirschberg 
Studios grundsätzlich erlaubt. Einen Konkurrenzausschluss ist 
nur per gesonderter vorab getroffener freiwilliger schriftlicher 
Vereinbarung möglich, in der Zeitraum, Umfang und die 
gesonderte Vergütung geregelt werden.
Der Abschluss eines Vertrages mit einem Wettbewerber des 
Auftraggebers stellt keinen Rücktrittsgrund im Sinne von Punkt 
16) dar. Ein Konkurrenzausschluss kann nur durch gesonderte 
schriftliche Vereinbarung erfolgen.

16. Rücktrittsrecht 

Ein Rücktritt von Hirschberg Studios aufgrund höherer Gewalt 
(z.B. Naturkatastrophen, Pandemien, behördliche Maßnahmen, 
Streiks) oder unvorhergesehener Ereignisse (z.B. Ausfall 
technischer Infrastruktur) kann nicht durch mündliche 
Nebenabreden ausgeschlossen werden. Änderungen dieser 
Rücktrittsrechte bedürfen der Schriftform gemäß Punkt 17.

17. Nebenabreden & Ergänzungen 

Nebenabreden und/ oder Ergänzungen zu den Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen und Nutzungsbedingungen/ 
Nutzungsrechten bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. 
Dies gilt auch für den Verzicht auf diese schriftliche 
Formanforderungsklausel.

18. Erfüllungsort, Gerichtstand, Wirksamkeit

Erfüllungsort und Gerichtstand für beide Teile ist ausschließlich 
der Sitz von Hirschberg Studios.

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Diese Geschäftsbedingungen werden mit der Auftragserteilung 
bzw. bei der Bestätigung eines Angebots/ Kostenvoranschlags 
von Hirschberg Studios wirksam, sofern nicht andere oder 
zusätzliche Regelungen schriftlich getroffen werden.

Sollte eine dieser Vereinbarungen gegen gesetzliche 
Vorschriften verstoßen, so soll die entsprechende gesetzliche 
Regelung an diese Stelle treten. Die Unwirksamkeit einzelner 
vorstehender Bestimmungen lässt die Wirksamkeit der übrigen 
unberührt. Diese sind durch wirksame Bestimmungen zu 
ersetzen.

19. Salvatorische Klausel 

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam 
oder undurchführbar sein bzw. werden, so führt dies nicht zur 
Unwirksamkeit des gesamten Vertrages oder zur Unwirksamkeit 
sämtlicher vorstehender Bestimmungen. Soweit der Vertrag oder 
diese AGB Regelungs-lücken enthält, gelten zur Ausfüllung 
dieser Lücken die rechtlich wirksamen Regelungen als 
vereinbart, welche die Vertragspartner nach den wirtschaftlichen 
Zielsetzungen des Vertrages und dem Zweck dieser AGB 
vereinbart hätten, wenn sie die Regelungslücke gekannt hätten. 
Gerichtsstand für alle etwaigen Streitigkeiten aus der 
Geschäftsbeziehung zwischen dem Verwender und dem 
Auftraggeber ist Berlin. Zwingende gesetzliche Bestimmungen 
über ausschließliche Gerichtsstände bleiben von dieser 
Regelung unberührt. 

HIRSCHBERG STUDIOS GmbH
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von Hirschberg Studios oder dem Auftraggeber beauftragte 
Dritte verursacht werden, es sei denn, es liegt grobe 
Fahrlässigkeit oder Vorsatz seitens Hirschberg Studios vor. 

Wetterbedingte Verzögerungen oder Verschiebungen von 
Produktionen sind nicht in den kalkulierten Kosten enthalten. 
Hierdurch anfallende Mehrkosten trägt der Auftraggeber.

Hirschberg Studios haftet nicht für entstandene Schäden z.B. an 
ihm überlassenem Material. Hirschberg Studios haftet für leichte 
Fahrlässigkeit nur, sofern eine Pflicht verletzt wird, deren 
Einhaltung für die Erreichung des Vertragszwecks von 
besonderer Bedeutung ist (Kardinalpflicht).

Der Auftraggeber sichert zu, dass er über sämtlichen 
erforderlichen Rechten an den überlassenen Materialien (z. B. 
Texte, Bilder, Logos) verfügt. Er stellt Hirschberg Studios von 
sämtlichen Ansprüchen Dritter frei, die aufgrund fehlender 
Rechte geltend gemacht werden.

Hirschberg Studios gibt keine aus seinen Leistungen 
resultierenden Erfolgsversprechen ab. Der AG kann aus den 
Dienstleistungen von Hirschberg Studios keine 
Gewährleistungsrechte, also das Recht auf einen bestimmten 
Erfolg, ableiten.

12.4 Gefahrübergang bei Versendung

Mit Übergabe der Ware an den Transportdienstleister geht die 
Gefahr des zufälligen Untergangs oder der Verschlechterung auf 
den Auftraggeber über.

Material von Hirschberg Studios reist stets auf Kosten und 
Gefahr des Auftraggebers, sofern nicht anders schriftlich 
vereinbart. Gewünschte und von Hirschberg Studios für 
erforderlich gehaltene Verpackung wird gesondert in Rechnung 
gestellt. Gleiches gilt für Versandgüter des Auftraggebers. 

Teile des Auftraggebers, die bei der Herstellung oder Montage 
verwandt werden sollen, müssen zum vereinbarten Termin frei 
Werk bzw. Montagestelle angeliefert werden. Die Rücklieferung 
solcher Teile erfolgt, sofern anderes nicht vereinbart ist, unfrei ab 
Werk oder Verwendungsort auf Gefahr des Auftraggebers. 

Jede Gefahr geht soweit nichts anderes vereinbart ist auf den 
Auftraggeber über, wenn die Güter den Betrieb verlassen oder 
dem Auftraggeber zur Verfügung gestellt werden. Dies gilt auch 
in den Fällen, in denen frachtfreie Lieferung vereinbart ist. 

Kann die versandbereite Ware aus Gründen, die der 
Auftraggeber zu vertreten hat, nicht zur Auslieferung gebracht 
werden, geht die Gefahr am Tage der Versandbereitschaft auf 
den Auftraggeber über. Leistungen gelten nach Zustellung der 
Versandbereitschaftsanzeige an den Auftraggeber als erfüllt. 

Sollen Exponate des Auftraggebers (mit-) befördert werden, 

gelten die vorstehenden Regelungen entsprechend. 

12.5 Einlagerung

Hirschberg Studios lagert keine Gegenstände des Auftraggebers 
ein, sofern dies nicht Bestandteil des Auftrages ist. Für die 
eingelagerten Gegenstände haftet der Auftragnehmer nur bei 
Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. 
Für die Dauer der Einlagerung obliegt es dem Auftraggeber eine 
Versicherung gegen die Risiken eines Feuer-, Sturm-, 
Elementar- oder Wasserschadens sowie gegen das Risiko eines 
Diebstahl- oder Vandalismusschadens für sein Eigentum 
abzuschließen.

12.6 Drohnen / Technische Ausrüstung

Hirschberg Studios hat, bei Einsatz einer Drohne für die 
Haftpflichtversicherung einer Drohne zu sorgen. Der Einsatz der 
Drohne ist nur unter geeigneten Wetterbedingungen und 
Vorschiften möglich, die Entscheidung hierzu fällt ausschließlich 
Hirschberg Studios. Wurde ein Auftrag für Drohnenaufnahmen 
durch den Auftraggeber erteilt, gilt die Startplatzgenehmigung 
vom Grundstück des Auftraggebers und/ oder den vom 
Auftraggeber kommunizierten Drehorten als erteilt. Können bei 
Abbruch oder Untersagung des Einsatzes der Drohne, egal aus 
welchem Grund, keine Luftaufnahmen zur Verfügung gestellt 
werden, ist das vereinbarte Honorar für den tatsächlich erfolgen 
Einsatz der Drohne durch den AG weiterhin zu vergüten.

Hirschberg Studios haftet nicht bei technischen Störungen der 
Kamera-/Technischen-Ausrüstung, außer bei Vorsatz oder 
grober Fahrlässigkeit.

13. Überlassene Unterlagen

An allen in Zusammenhang mit der Auftragserteilung dem 
Auftraggeber überlassenen Unterlagen, wie z. B. Kalkulationen, 
Zeichnungen etc., behält sich Hirschberg Studios Eigentums- 
und Urheberrechte vor. Diese Unterlagen dürfen Dritten nicht 
zugänglich gemacht werden, es sei denn, Hirschberg Studios 
erteilt dazu dem Auftraggeber die ausdrückliche schriftliche 
Zustimmung. Kommt kein Vertrag zustande, sind alle Unterlagen 
unverzüglich an Hirschberg Studios zurückzugeben.

14. Eigentumsvorbehalt

Hirschberg Studios behält sich das Eigentum an dem gelieferten 
Daten und/ oder Sachen bis zur vollständigen Zahlung 
sämtlicher Forderungen aus dem vereinbarten Vertrag vor. Dies 
gilt auch für alle zukünftigen Lieferungen, auch wenn Hirschberg 
Studios sich nicht stets ausdrücklich hierauf beruft. Hirschberg 
Studios ist berechtigt, den Zugang zu Daten zu sperren oder 
Daten unwiderruflich zu löschen, wenn der Auftraggeber sich 

10. Vermietung / Mietsachen

Die von Hirschberg Studios zu Verfügung gestellten Mietsachen 
sind durch den Auftraggeber pfleglich zu behandeln. 

Der Auftraggeber ist verpflichtet, die Mietsache während der 
Mietdauer ausreichend gegen Verlust und Beschädigung (z. B. 
durch Diebstahl oder Transportschäden) zu versichern.  

Mietsachen werden nur für den vereinbarten Zweck und nur für 
die Dauer der Mietzeit zur Verfügung gestellt. Während der 
Mietdauer - ab Abnahme bis zur Rückgabe bzw. Abbaubeginn - 
trägt der Auftraggeber die Gefahr für Beschädigung und Verlust 
und hat die nötigen Sorgfaltspflichten einzuhalten. Eine 
Überlassung an Dritte ist nicht gestattet. Der Auftraggeber hat 
sich bei Übergabe der Mietsache vom ordnungsgemäßen 
Zustand, der Verkehrssicherheit und der Vollständigkeit zu 
überzeugen. 

Der Auftraggeber haftet für Schäden, die durch unsachgemäße 
Nutzung, unzureichende Pflege oder Verstöße gegen die 
Sorgfaltspflichten entstehen.

Die Rücklieferung des Mietgegenstandes gilt als erfolgt, wenn 
der Gegenstand in ordnungsgemäßem Zustand beim 
Auftragnehmer oder einem gesondert vereinbarten Ort an den 
Auftragnehmer übergeben wird. 

Bei Überschreitung der vereinbarten Mietzeit ist der 
Auftragnehmer berechtigt bis zur tatsächlichen Übergabe der 
Mietsache eine Nutzungsentschädigung in Höhe des 
vereinbarten Mietzinses zu verlangen. Weitergehende 
Schadensersatzansprüche bleiben hiervon unberührt.

11. Aufbewahrung von Daten

Im Rahmen des Auftrags für den Auftraggeber erstellte Daten/ 
Files werden von Hirschberg Studios für einen Zeitraum von 3 
Monaten unentgeltlich aufbewahrt. Die Speicherfrist von 3 
Monaten beginnt mit dem Datum der finalen Datenübergabe an 
den Auftraggeber oder spätestens mit der Rechnungsstellung – 
je nachdem, was zuerst eintritt. Schlussrechnung. Nach dem 
Ablauf des genannten Zeitraums besteht kein Anspruch auf 
Zugriff auf die Daten seitens des Auftraggebers. Nach Ablauf 
dieses Zeitraums werden die Daten unwiderruflich gelöscht. 
Falls eine längere Speicherung gewünscht ist, kann dies gegen 
eine gesonderte Gebühr vereinbart werden. Die Kosten richten 
sich nach dem Speicherbedarf und der Dauer.

12. Haftung

Hirschberg Studios beschränkt hiermit die Haftung für 
Tätigkeiten auf vorsätzliche oder grob fahrlässige Handlungen 
für sich selbst und/oder seine Mitarbeiter. 

Hirschberg Studios übernimmt keine Gewährleistung oder 
Haftung für die Barrierefreiheit der erbrachten digitalen 
Leistungen (z. B. Websites, Apps, Videos, digitale Inhalte). Auch 
wenn Hirschberg Studios mit der Anpassung oder Erstellung 
digitaler Inhalte im Hinblick auf Barrierefreiheitsstandards 
beauftragt wird, übernimmt Hirschberg Studios keine Haftung für 
die vollständige oder dauerhafte Einhaltung gesetzlicher 
Vorgaben zur Barrierefreiheit, insbesondere im Rahmen des 
Barrierefreiheitsstärkungsgesetzes (BFSG) oder vergleichbarer 
Regelungen. Die abschließende Prüfung und Sicherstellung der 
Barrierefreiheit obliegt stets dem Auftraggeber.

12.1 Gewährleistung / Haftung von Dritten

Hirschberg Studios ist berechtigt, die zur Auftragserfüllung 
notwendigen Fremdleistungen im Namen und auf Rechnung des 
Auftraggebers zu bestellen. Der Auftraggeber verpflichtet sich, 
Hirschberg Studios im Innenverhältnis von sämtlichen 
Verbindlichkeiten freizustellen, die sich aus dem 
Vertragsabschluss ergeben, insbesondere der Kosten.

Soweit Hirschberg Studios Fremdleistungen im Namen und auf 
Rechnung des Auftraggebers beauftragt, kommt der Vertrag 
unmittelbar zwischen dem Auftraggeber und dem jeweiligen 
Dritten zustande. Hirschberg Studios haftet nicht für deren 
Leistungen und ist von jeglichen Ansprüchen freigestellt.

Hirschberg Studios haftet für die ordnungsgemäße Auswahl und 
Überwachung von Subunternehmern, jedoch nicht für deren 
eigenes Verschulden, soweit es sich nicht um eine wesentliche 
Vertragspflicht handelt.

12.2 Richtigkeit des Inhalts

Der Auftraggeber trägt die alleinige Verantwortung für die 
inhaltliche Richtigkeit der beauftragten Leistungen (z. B. Texte, 
Bild- oder Videomaterial). Hirschberg Studios übernimmt keine 
Prüfungspflicht und wird von jeglichen Ansprüchen Dritter 
freigestellt.

12.3 Liefer- und Leistungsverzögerungen

Ist es Hirschberg Studios aufgrund von höherer Gewalt (z. B. 
Naturkatastrophen, Pandemien, behördliche Anordnungen, 
Streiks) sowie unvorhersehbarer Ereignisse, die Hirschberg 
Studios die Erfüllung des Auftrags erschweren oder unmöglich 
machen (z. B. Störungen in der Kommunikationsinfrastruktur), 
verlängern sich die Liefer- und Leistungsfristen.

Hirschberg Studios haftet nicht für Verzögerungen, die durch 
höhere Gewalt sowie unvorhersehbarer Ereignisse entstehen. 
Ebenso übernimmt Hirschberg Studios keine Haftung für 
Verzögerungen oder Nichterfüllung von Leistungen, die durch 

Bits & Pieces Klausel

Der von Hirschberg Studios produzierte Content aus 
umgesetzten Produktionen ist frei von Rechten Dritter. Dies gilt 
nicht für Konzepte/Treatments/Director Interpretations (z.B. für 
Moods) – hier wird teilweise Material von Dritten verwendet. 
Sofern Lizenzen und/ oder Nutzungsrechte erworben werden 
müssen, sind diese seitens des Auftraggebers zu erwerben 
(Beispiel: Models, Darsteller, Schauspieler, Lizenzen und/ oder 
Nutzungsrechte dritter für Bild- oder Audioelemente). Der 
Auftraggeber gewährleistet Hirschberg Studios ebenfalls, dass 
seitens Auftraggeber für die Produktion geliefertes Bildmaterial 
und/ oder sonstiges schutzfähiges Material ebenfalls frei von 
Rechten Dritter ist. Die Rechteeinholung/ -klärung hierfür obliegt 
bei Auftraggeber und nicht bei Hirschberg Studios. Die Rechte 
an dem von Auftraggeber geliefertem Bildmaterial und/ oder 
sonstigem schutzfähigem Material verbleiben beim Auftraggeber.

Eine weitere kommerzielle/ nicht kommerzielle Nutzung und/ 
oder Weitergabe an Dritte darf nur nach vorheriger Rücksprache 
mit und nach schriftlicher Zustimmung durch Hirschberg Studios 
erfolgen. 

Sofern der Auftraggeber nicht ausdrücklich und schriftlich 
widerspricht, nutzt Hirschberg Studios den Auftrag sowie das 
produzierte Material zur Eigenpräsentation/ -werbung in jedem 
Fall und ohne Widerruf im Print, digital und Online, weltweit, 
zeitlich unbegrenzt. 

Sollte der Auftraggeber, die von Hirschberg Studios im Rahmen 
des Auftrags erbrachten Leistungen über den vereinbarten 
Rahmen hinaus nutzen bzw. nutzen lassen - was nur nach 
vorheriger schriftlicher Zustimmung von Hirschberg Studios 
gestattet ist - dann ist die weitergehende Nutzung und 
Nutzungsvergütung vorher mit Hirschberg Studios zu regeln. Im 
Falle unberechtigter Nutzung verpflichtet sich der Auftraggeber - 
ungeachtet etwaiger Schadensersatzansprüche von Hirschberg 
Studios - zur Zahlung einer Vertragsstrafe in Höhe von je 
10.000,00€ je Verstoß, wobei der Auftraggeber hiermit 
ausdrücklich zustimmt, dass jede einzelne Handlung als 
gesonderter Verstoß anzusehen ist.

Über den Umfang der Nutzung durch den Auftraggeber steht 
Hirschberg Studios ein Auskunftsanspruch zu.

7. Lieferzeiten 

Zwischen Auftraggeber und Hirschberg Studios wird ein 
Projekt-Timing, sowie das Freigabenhandling detailliert 
vereinbart. Bei den genannten Terminen für die Lieferung der 
Waren bzw. der Erbringung unserer Leistungen handelt es sich 
um unverbindliche Plantermine.

Der Beginn der von Hirschberg Studios angegebenen Lieferzeit 
setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der 
Verpflichtungen des Auftraggebers voraus. Die Einrede des nicht 

erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten. Kommt der Auftraggeber 
in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige 
Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns insoweit 
entstehenden Schaden, einschließlich etwaiger 
Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Weitergehende 
Ansprüche bleiben vorbehalten. Sofern vorstehende 
Voraussetzungen vorliegen, geht die Gefahr eines zufälligen 
Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der 
Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den Auftraggeber über, in dem 
dieser in Annahme- oder Schuldnerverzug geraten ist.

8. Überstundenregelung 

8.1 bei Foto-/Dreh-/Aufnahmearbeiten

Wird die für die Aufnahmearbeiten vorgesehene Tagesarbeitszeit 
überschritten, so erhöht sich das Honorar entsprechend dem 
Aufwand. Ein Dreh-/Produktionstag umfasst inklusive An- und 
Abreise acht Arbeitsstunden. Überstunden werden auf 
Stundensatzbasis zzgl. folgender Zuschläge berechnet:

1. und 2. Überstunde: zzgl. 25% 
3. und 4. Überstunde: zzgl. 50%
 
8.2 bei Event- und Messe-Produktionen

Wird die für die Produktion die vorgesehene Tagesarbeitszeit 
überschritten, so erhöht sich das Honorar entsprechend dem 
Aufwand. Ein Produktionstag umfasst inklusive An- und Abreise 
acht Arbeitsstunden. Überstunden werden auf Stundensatzbasis 
zzgl. folgender Zuschläge berechnet: 

1. und 2. Überstunde: zzgl. 25% 
3. und 4. Überstunde: zzgl. 50%

9. Spesen, Fahrt- und Reisekosten sowie Kosten für 
Übernachtungen

Sofern nicht ausdrücklich schriftlich anderweitig vereinbart, sind 
Fahrt-, Reisekosten und Spesen für Reisen und 
Übernachtungen, die im Zusammenhang mit einem Auftrag zu 
unternehmen sind, grundsätzlich vom Auftraggeber zu tragen. 
Entstehen im Zusammenhang mit notwendigen Reisen 
Nebenkosten, z.B. für zusätzliche Versicherungen sind diese 
ebenfalls vom Auftraggeber zu tragen. Dies gilt insbesondere für 
Transportversicherungen oder projektbezogene 
Zusatzversicherungen, die im Rahmen des Auftrags notwendig 
werden.
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WE CREATE EXPERIENCES.

Reklamationen hinsichtlich der künstlerischen Gestaltung sind 
ausgeschlossen. Die Abnahme kann insbesondere nicht aus 
Gründen abgelehnt werden, die subjektiven Vorlieben, wie etwa 
Farbgestaltung oder Musikauswahl, entsprechen, sofern die 
Arbeit vertragsgemäß erfolgt ist. Ein eventuelles Nicht-Gefallen 
begründet keine Kürzung der Vergütung. Qualitätsforderungen, 
die subjektiver Beurteilung unterliegen, insbesondere 
Farbgebung, Design, Helligkeit, Kontrast, Schnitt, Musikwahl 
und/oder Lautstärke begründen keinen 
Gewährleistungsanspruch. Die Gewährleistungsansprüche des 
Auftraggebers beschränken sich auf das Recht zur 
Nachbesserung durch schriftlich vereinbarte Korrekturschleifen. 
Hierfür erhält Hirschberg Studios eine angemessene Frist. Das 
Gewährleistungsrecht erlischt, wenn der Auftraggeber ohne 
vorherige schriftliche Zustimmung von Hirschberg Studios selbst 
Veränderungen an den Arbeiten vorgenommen hat bzw. 
vornehmen ließ.

4.3 Korrekturen/ Revisionen

Korrekturen/Revisionen (Änderungswünsche des Auftraggebers) 
sind im Leistungsumfang nur dann enthalten, wenn diese 
ausdrücklich schriftlich aufgeführt sind. Wünscht der 
Auftraggeber Änderungen, welche nicht im Leistungsumfang 
enthalten sind, so trägt er die dadurch entstehenden 
Mehrkosten. Diese werden nach Aufwand gesondert berechnet.

4.4 Mängel

Mit der abgeschlossenen Übergabe des produzierten Materials 
gilt die Leistung als erbracht. Mängelrügen müssen sofort bei 
Hirschberg Studios eingehen, spätestens jedoch einen Tag (1 
Tag) nach Übergabe und/ oder Abnahme. 

Als Mängel nicht anzusehen sind: natürliche Abnutzung, 
fehlerhafte Nutzung durch den Auftraggeber und/ oder Dritter, 
fehlerhafte Aufstellung und/ oder Montage durch den 
Auftraggeber oder Dritter, unsachgemäße Beanspruchung bzw. 
Belastung und sonstige Einflüsse aller Art, sofern diese nicht auf 
ein Verschulden von Hirschberg Studios zurückzuführen sind. 

5. Vertragsauflösung/ Stornierung

Storniert der Auftraggeber einen bestätigten Auftrag, so 
verpflichtet er sich zu nachfolgenden Zahlungen:

50% des vereinbarten Gesamtbudgets, wenn die Absage mehr 
als ein Monat vor der Veranstaltung/Produktion,
85% des vereinbarten Gesamtbudgets, wenn die Absage mehr 
als zwei Wochen und bis zu einem Monat vor der 
Veranstaltung/Produktion und
100% des vereinbarten Gesamtbudgets, wenn die Absage 
weniger als zwei Wochen

vor der Veranstaltung/Produktion erfolgt. 

Findet die Veranstaltung/ Produktion an mehreren Tagen statt, 
so ist jeweils der erste Veranstaltungs-/Produktionstag 
maßgeblich. Hiervon unbenommen sind etwaige 
Schadenersatzansprüche von Hirschberg Studios. Die 
angefallenen Planungs-, Organisations- und Materialkosten 
werden zu 100% vom Auftraggeber übernommen.

Sollte der Auftrag aufgrund höherer Gewalt (z. B. Pandemien, 
Naturkatastrophen, behördliche Anordnungen) nicht 
durchführbar sein, gelten die vorgenannten Stornoregelungen 
entsprechend.

Der Auftraggeber ist berechtigt, nachzuweisen, dass Hirschberg 
Studios geringere Kosten entstanden sind als hier angegeben.

6. Nutzungsbedingungen/ Nutzungsrechte 

Zeitlich und räumlich unbeschränkte Nutzungsrechte sind, 
sofern nicht anders verhandelt und schriftlich seitens Hirschberg 
Studios bestätigt, im Honorar ausdrücklich nicht mitenthalten.

Der von Hirschberg Studios final produzierte und zur Verfügung 
gestellte Content (Bild- und/ oder Filmmaterial) und/ oder 
sonstiges schutzfähiges Material darf ausschließlich im Rahmen 
der angefragten Nutzung verwendet und genutzt werden. Eine 
hierüber, wie auch immer geartete Nutzung ist unzulässig. 
Ausschließliche Nutzungsrechte, medienbezogene oder 
räumliche Exklusivrechte oder Sperrfristen müssen gesondert 
vereinbart werden und bedingen einen Aufschlag auf das 
vereinbarte Honorar/Auftragssumme.

Das Bearbeitungsrecht am Content (Bild- oder Filmmaterial) 
und/ oder sonstiges schutzfähiges Material obliegt 
ausschließlich bei Hirschberg Studios.

Hirschberg Studios hat Anspruch auf Namensnennung, z.B. auf 
der Website bzw. innerhalb des YouTube-Beschreibungstextes: 
„Produktion: www.hirschberg-studios.com“.

Zusätzlich darf der final produzierte Content und/ oder sonstiges 
schutzfähiges Material vom Auftraggeber für interne 
Dokumentationszwecke (Eventdokumentation in Bild und/ oder 
Film) verwendet werden. 
Die Eventdokumentation und Aufzeichnungen vom Event (in Bild 
und/ oder Film) darf von Auftraggeber für die eventspezifische 
Öffentlichkeitsarbeit verwendet werden.
Die Herausgabe bzw. Lieferung der Rohdaten/ Rohfiles ist 
ausgeschlossen und verbleiben bei Hirschberg Studios. 
Zugrundeliegende Einzelteile (Bits & Pieces) werden von 
Hirschberg Studios nicht an Auftraggeber übertragen

Allgemeine Geschäftsbedingungen, Nutzungsbedingungen 
und Nutzungsrechteregelungen

1. Geltungsbereich

Die nachstehenden allgemeinen Geschäfts- und 
Nutzungsbedingungen (im Folgenden „AGNB“) gelten für alle 
Vertragsverhältnisse, die durch Hirschberg Studios eingegangen 
werden. Anderweitige allgemeine Geschäftsbedingungen mit 
Bestimmungen, welche im Widerspruch zu den nachstehend 
getroffenen Bestimmungen stehen, kommen auf diese 
Vertragsverhältnisse nicht zur Anwendung. 

Abweichende oder entgegenstehende Geschäftsbedingungen 
des Auftraggebers werden nur Vertragsbestandteil, wenn sie von 
Hirschberg Studios ausdrücklich und schriftlich anerkannt 
wurden.

Es gilt ausschließlich deutsches Recht.
Die Vertragssprache ist Deutsch.

2. Leistungsumfang

Hirschberg Studios übernimmt die vom Auftraggeber 
angefragten Leistungen im Rahmen des dafür vereinbarten 
Honorars. Zusätzlich angefragte Leistungen sind nicht 
Bestandteil des vereinbarten Leistungs- und Honorarumfangs. 
Zusätzliche Leistungen sind solche, die über den ausdrücklich 
im Vertrag beschriebenen Umfang hinausgehen. Diese bedürfen 
einer gesonderten schriftlichen Vereinbarung und Vergütung. 
Der Auftraggeber hat Hirschberg Studios alle erforderlichen 
Daten und Unterlagen – rechtefrei – zur Verfügung zu stellen.

Die jeweils aktuell von Hirschberg Studios dem Auftraggeber 
vorgelegte Fassung des Kostenvoranschlags/ Angebots/ 
Budgets wird Vertragsbestandteil. Die vorgelegten Kosten 
können im Produktionsprozess angepasst werden. Hirschberg 
Studios legt dem Auftraggeber solche Kostenänderungen 
umgehend vor. Die vorgelegten Preise/ Kosten sind rein netto zu 
verstehen. Die jeweilige gesetzliche Umsatzsteuer wird bei 
Rechnungstellung berechnet.

Allgemein gilt bei Vertragsabschluss (Beauftragung) die im 
Kostenvoranschlag vereinbarten Zahlungsziele. Diese sind 
innerhalb, sofern nicht anders vereinbart, innerhalb von 7 
Werktagen zu zahlen. Abweichende Zahlungsbedingungen 
können gesondert zwischen Hirschberg Studios und dem 
Auftraggeber schriftlich vereinbart werden. Bei verspäteter 
Zahlung kommen die gesetzlichen Verzugsregelungen zur 
Anwendung. 

Weicht die Rechnungsadresse von der Adresse des 
Auftraggebers ab, so ist dies Hirschberg Studios rechtzeitig 
mitzuteilen. Kommt der Auftraggeber seiner Zahlungspflicht nicht 
nach, so besteht ein Zurückbehaltungsrecht an den 

Auftragsergebnissen bzw. die Unterbrechung der Ausführung 
des Auftrages seitens Hirschberg Studios bis zum Eingang der 
fälligen Zahlung, ohne dass Hirschberg Studios hieraus 
entstehende Folgen selbst zu vertreten hat. Weitere Rechte des 
Auftraggebers bleiben hiervon unberührt.

Hirschberg Studios behält sich das Recht vor Subunternehmer 
zur Vertragserfüllung zu beauftragen und schließt 
eigenverantwortlich entsprechende Vereinbarung mit 
Subunternehmern ab.

Unentgeltliche Tätigkeiten sind nicht berufsüblich und 
grundsätzlich ausgeschlossen.

3. Lizensierungen und Genehmigungen

Die Lizenzierung von künstlerischen Leistungen Dritter (z.B. 
Musik oder Videomaterial) erfolgt grundsätzlich durch den 
Auftraggeber. Die Kosten dafür trägt der Auftraggeber. Er erwirbt 
die entsprechenden Nutzungsrechte und überträgt Hirschberg 
Studios die Dateien zur Erbringung der im Vertrag vereinbarten 
Leistungen.

Hirschberg Studios haftet nur für vorsätzliche oder grob 
fahrlässige Pflichtverletzungen. Eine Haftung für Schäden, die 
aus der Nutzung des bereitgestellten Materials entstehen, ist 
ausgeschlossen, soweit diese nicht auf einer schuldhaften 
Pflichtverletzung beruhen.

Der Auftraggeber stellt Hirschberg Studios von allen Ansprüchen 
Dritter frei, die aus der Nutzung von Material, für das der 
Auftraggeber die Rechte nicht ordnungsgemäß erworben hat, 
entstehen.

Der Auftraggeber ist eigens dafür verantwortlich, vor 
Auftragsbeginn jedoch bis spätestens vor 10 Werktage vor 
Produktionsbeginn, sämtliche erforderlichen Genehmigungen zu 
erteilen und/ oder einzuholen, sofern nicht schriftlich vereinbart 
wurde, dass Hirschberg Studios diese Leistung übernimmt.
 
4. Abnahme, Korrekturen & Mängel

4.1 Abnahme

Die Umsetzung erfolgt auf der Basis des vom Auftraggeber 
erstellten und/oder freigegebenen Konzept. Das produzierte 
Material gilt vom Auftraggeber als abgenommen, wenn entweder 
eine ordnungsgemäße Übergabe oder die Nutzung durch den 
Auftraggeber ohne Übergabe stattgefunden hat. 

4.2 Gestaltungsfreiheit

Im Rahmen des Auftrags besteht seitens Hirschberg Studios 
Gestaltungsfreiheit. Durch seine Auftragserteilung bestätigt der 
Auftraggeber, sich vor Auftragserteilung hinreichend von der 
gestalterischen Qualität der Leistungen überzeugt zu haben. 
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vertragswidrig verhält.

Die Nutzung der gelieferten Daten oder Sachen durch den 
Auftraggeber ist vor vollständiger Zahlung nicht gestattet, es sei 
denn, Hirschberg Studios erteilt ausdrücklich schriftlich eine 
Nutzungserlaubnis.
 
Der Auftraggeber trägt ab dem Zeitpunkt der Übergabe an den 
Transportdienstleister die Gefahr des zufälligen Untergangs oder 
der zufälligen Verschlechterung, auch wenn das Eigentum erst 
mit vollständiger Zahlung an den Auftraggeber übergeht.

Der Auftraggeber ist verpflichtet, solange das Eigentum noch 
nicht auf ihn übergegangen ist, die Sache pfleglich zu 
behandeln. Insbesondere ist er verpflichtet, diese auf eigene 
Kosten gegen Schäden aller Art, insbesondere Diebstahl-, 
Feuer- und Wasserschäden ausreichend zum Neuwert zu 
versichern (Hinweis: nur zulässig bei Verkauf hochwertiger 
Güter). 

Müssen Wartungs-, Reparatur- und Inspektionsarbeiten 
durchgeführt werden, hat der Auftraggeber diese auf eigene 
Kosten rechtzeitig auszuführen. 

Solange das Eigentum noch nicht übergegangen ist, hat uns der 
Auftraggeber unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn 
der gelieferte Gegenstand gepfändet oder sonstigen Eingriffen 
Dritter ausgesetzt ist. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns 
die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage 
gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Auftraggeber für den 
uns entstandenen Ausfall.

15. Wettbewerber

Tätigkeiten für Wettbewerber des Auftraggebers sind Hirschberg 
Studios grundsätzlich erlaubt. Einen Konkurrenzausschluss ist 
nur per gesonderter vorab getroffener freiwilliger schriftlicher 
Vereinbarung möglich, in der Zeitraum, Umfang und die 
gesonderte Vergütung geregelt werden.
Der Abschluss eines Vertrages mit einem Wettbewerber des 
Auftraggebers stellt keinen Rücktrittsgrund im Sinne von Punkt 
16) dar. Ein Konkurrenzausschluss kann nur durch gesonderte 
schriftliche Vereinbarung erfolgen.

16. Rücktrittsrecht 

Ein Rücktritt von Hirschberg Studios aufgrund höherer Gewalt 
(z.B. Naturkatastrophen, Pandemien, behördliche Maßnahmen, 
Streiks) oder unvorhergesehener Ereignisse (z.B. Ausfall 
technischer Infrastruktur) kann nicht durch mündliche 
Nebenabreden ausgeschlossen werden. Änderungen dieser 
Rücktrittsrechte bedürfen der Schriftform gemäß Punkt 17.

17. Nebenabreden & Ergänzungen 

Nebenabreden und/ oder Ergänzungen zu den Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen und Nutzungsbedingungen/ 
Nutzungsrechten bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. 
Dies gilt auch für den Verzicht auf diese schriftliche 
Formanforderungsklausel.

18. Erfüllungsort, Gerichtstand, Wirksamkeit

Erfüllungsort und Gerichtstand für beide Teile ist ausschließlich 
der Sitz von Hirschberg Studios.

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Diese Geschäftsbedingungen werden mit der Auftragserteilung 
bzw. bei der Bestätigung eines Angebots/ Kostenvoranschlags 
von Hirschberg Studios wirksam, sofern nicht andere oder 
zusätzliche Regelungen schriftlich getroffen werden.

Sollte eine dieser Vereinbarungen gegen gesetzliche 
Vorschriften verstoßen, so soll die entsprechende gesetzliche 
Regelung an diese Stelle treten. Die Unwirksamkeit einzelner 
vorstehender Bestimmungen lässt die Wirksamkeit der übrigen 
unberührt. Diese sind durch wirksame Bestimmungen zu 
ersetzen.

19. Salvatorische Klausel 

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam 
oder undurchführbar sein bzw. werden, so führt dies nicht zur 
Unwirksamkeit des gesamten Vertrages oder zur Unwirksamkeit 
sämtlicher vorstehender Bestimmungen. Soweit der Vertrag oder 
diese AGB Regelungs-lücken enthält, gelten zur Ausfüllung 
dieser Lücken die rechtlich wirksamen Regelungen als 
vereinbart, welche die Vertragspartner nach den wirtschaftlichen 
Zielsetzungen des Vertrages und dem Zweck dieser AGB 
vereinbart hätten, wenn sie die Regelungslücke gekannt hätten. 
Gerichtsstand für alle etwaigen Streitigkeiten aus der 
Geschäftsbeziehung zwischen dem Verwender und dem 
Auftraggeber ist Berlin. Zwingende gesetzliche Bestimmungen 
über ausschließliche Gerichtsstände bleiben von dieser 
Regelung unberührt. 

HIRSCHBERG STUDIOS GmbH
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von Hirschberg Studios oder dem Auftraggeber beauftragte 
Dritte verursacht werden, es sei denn, es liegt grobe 
Fahrlässigkeit oder Vorsatz seitens Hirschberg Studios vor. 

Wetterbedingte Verzögerungen oder Verschiebungen von 
Produktionen sind nicht in den kalkulierten Kosten enthalten. 
Hierdurch anfallende Mehrkosten trägt der Auftraggeber.

Hirschberg Studios haftet nicht für entstandene Schäden z.B. an 
ihm überlassenem Material. Hirschberg Studios haftet für leichte 
Fahrlässigkeit nur, sofern eine Pflicht verletzt wird, deren 
Einhaltung für die Erreichung des Vertragszwecks von 
besonderer Bedeutung ist (Kardinalpflicht).

Der Auftraggeber sichert zu, dass er über sämtlichen 
erforderlichen Rechten an den überlassenen Materialien (z. B. 
Texte, Bilder, Logos) verfügt. Er stellt Hirschberg Studios von 
sämtlichen Ansprüchen Dritter frei, die aufgrund fehlender 
Rechte geltend gemacht werden.

Hirschberg Studios gibt keine aus seinen Leistungen 
resultierenden Erfolgsversprechen ab. Der AG kann aus den 
Dienstleistungen von Hirschberg Studios keine 
Gewährleistungsrechte, also das Recht auf einen bestimmten 
Erfolg, ableiten.

12.4 Gefahrübergang bei Versendung

Mit Übergabe der Ware an den Transportdienstleister geht die 
Gefahr des zufälligen Untergangs oder der Verschlechterung auf 
den Auftraggeber über.

Material von Hirschberg Studios reist stets auf Kosten und 
Gefahr des Auftraggebers, sofern nicht anders schriftlich 
vereinbart. Gewünschte und von Hirschberg Studios für 
erforderlich gehaltene Verpackung wird gesondert in Rechnung 
gestellt. Gleiches gilt für Versandgüter des Auftraggebers. 

Teile des Auftraggebers, die bei der Herstellung oder Montage 
verwandt werden sollen, müssen zum vereinbarten Termin frei 
Werk bzw. Montagestelle angeliefert werden. Die Rücklieferung 
solcher Teile erfolgt, sofern anderes nicht vereinbart ist, unfrei ab 
Werk oder Verwendungsort auf Gefahr des Auftraggebers. 

Jede Gefahr geht soweit nichts anderes vereinbart ist auf den 
Auftraggeber über, wenn die Güter den Betrieb verlassen oder 
dem Auftraggeber zur Verfügung gestellt werden. Dies gilt auch 
in den Fällen, in denen frachtfreie Lieferung vereinbart ist. 

Kann die versandbereite Ware aus Gründen, die der 
Auftraggeber zu vertreten hat, nicht zur Auslieferung gebracht 
werden, geht die Gefahr am Tage der Versandbereitschaft auf 
den Auftraggeber über. Leistungen gelten nach Zustellung der 
Versandbereitschaftsanzeige an den Auftraggeber als erfüllt. 

Sollen Exponate des Auftraggebers (mit-) befördert werden, 

gelten die vorstehenden Regelungen entsprechend. 

12.5 Einlagerung

Hirschberg Studios lagert keine Gegenstände des Auftraggebers 
ein, sofern dies nicht Bestandteil des Auftrages ist. Für die 
eingelagerten Gegenstände haftet der Auftragnehmer nur bei 
Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. 
Für die Dauer der Einlagerung obliegt es dem Auftraggeber eine 
Versicherung gegen die Risiken eines Feuer-, Sturm-, 
Elementar- oder Wasserschadens sowie gegen das Risiko eines 
Diebstahl- oder Vandalismusschadens für sein Eigentum 
abzuschließen.

12.6 Drohnen / Technische Ausrüstung

Hirschberg Studios hat, bei Einsatz einer Drohne für die 
Haftpflichtversicherung einer Drohne zu sorgen. Der Einsatz der 
Drohne ist nur unter geeigneten Wetterbedingungen und 
Vorschiften möglich, die Entscheidung hierzu fällt ausschließlich 
Hirschberg Studios. Wurde ein Auftrag für Drohnenaufnahmen 
durch den Auftraggeber erteilt, gilt die Startplatzgenehmigung 
vom Grundstück des Auftraggebers und/ oder den vom 
Auftraggeber kommunizierten Drehorten als erteilt. Können bei 
Abbruch oder Untersagung des Einsatzes der Drohne, egal aus 
welchem Grund, keine Luftaufnahmen zur Verfügung gestellt 
werden, ist das vereinbarte Honorar für den tatsächlich erfolgen 
Einsatz der Drohne durch den AG weiterhin zu vergüten.

Hirschberg Studios haftet nicht bei technischen Störungen der 
Kamera-/Technischen-Ausrüstung, außer bei Vorsatz oder 
grober Fahrlässigkeit.

13. Überlassene Unterlagen

An allen in Zusammenhang mit der Auftragserteilung dem 
Auftraggeber überlassenen Unterlagen, wie z. B. Kalkulationen, 
Zeichnungen etc., behält sich Hirschberg Studios Eigentums- 
und Urheberrechte vor. Diese Unterlagen dürfen Dritten nicht 
zugänglich gemacht werden, es sei denn, Hirschberg Studios 
erteilt dazu dem Auftraggeber die ausdrückliche schriftliche 
Zustimmung. Kommt kein Vertrag zustande, sind alle Unterlagen 
unverzüglich an Hirschberg Studios zurückzugeben.

14. Eigentumsvorbehalt

Hirschberg Studios behält sich das Eigentum an dem gelieferten 
Daten und/ oder Sachen bis zur vollständigen Zahlung 
sämtlicher Forderungen aus dem vereinbarten Vertrag vor. Dies 
gilt auch für alle zukünftigen Lieferungen, auch wenn Hirschberg 
Studios sich nicht stets ausdrücklich hierauf beruft. Hirschberg 
Studios ist berechtigt, den Zugang zu Daten zu sperren oder 
Daten unwiderruflich zu löschen, wenn der Auftraggeber sich 

10. Vermietung / Mietsachen

Die von Hirschberg Studios zu Verfügung gestellten Mietsachen 
sind durch den Auftraggeber pfleglich zu behandeln. 

Der Auftraggeber ist verpflichtet, die Mietsache während der 
Mietdauer ausreichend gegen Verlust und Beschädigung (z. B. 
durch Diebstahl oder Transportschäden) zu versichern.  

Mietsachen werden nur für den vereinbarten Zweck und nur für 
die Dauer der Mietzeit zur Verfügung gestellt. Während der 
Mietdauer - ab Abnahme bis zur Rückgabe bzw. Abbaubeginn - 
trägt der Auftraggeber die Gefahr für Beschädigung und Verlust 
und hat die nötigen Sorgfaltspflichten einzuhalten. Eine 
Überlassung an Dritte ist nicht gestattet. Der Auftraggeber hat 
sich bei Übergabe der Mietsache vom ordnungsgemäßen 
Zustand, der Verkehrssicherheit und der Vollständigkeit zu 
überzeugen. 

Der Auftraggeber haftet für Schäden, die durch unsachgemäße 
Nutzung, unzureichende Pflege oder Verstöße gegen die 
Sorgfaltspflichten entstehen.

Die Rücklieferung des Mietgegenstandes gilt als erfolgt, wenn 
der Gegenstand in ordnungsgemäßem Zustand beim 
Auftragnehmer oder einem gesondert vereinbarten Ort an den 
Auftragnehmer übergeben wird. 

Bei Überschreitung der vereinbarten Mietzeit ist der 
Auftragnehmer berechtigt bis zur tatsächlichen Übergabe der 
Mietsache eine Nutzungsentschädigung in Höhe des 
vereinbarten Mietzinses zu verlangen. Weitergehende 
Schadensersatzansprüche bleiben hiervon unberührt.

11. Aufbewahrung von Daten

Im Rahmen des Auftrags für den Auftraggeber erstellte Daten/ 
Files werden von Hirschberg Studios für einen Zeitraum von 3 
Monaten unentgeltlich aufbewahrt. Die Speicherfrist von 3 
Monaten beginnt mit dem Datum der finalen Datenübergabe an 
den Auftraggeber oder spätestens mit der Rechnungsstellung – 
je nachdem, was zuerst eintritt. Schlussrechnung. Nach dem 
Ablauf des genannten Zeitraums besteht kein Anspruch auf 
Zugriff auf die Daten seitens des Auftraggebers. Nach Ablauf 
dieses Zeitraums werden die Daten unwiderruflich gelöscht. 
Falls eine längere Speicherung gewünscht ist, kann dies gegen 
eine gesonderte Gebühr vereinbart werden. Die Kosten richten 
sich nach dem Speicherbedarf und der Dauer.

12. Haftung

Hirschberg Studios beschränkt hiermit die Haftung für 
Tätigkeiten auf vorsätzliche oder grob fahrlässige Handlungen 
für sich selbst und/oder seine Mitarbeiter. 

Hirschberg Studios übernimmt keine Gewährleistung oder 
Haftung für die Barrierefreiheit der erbrachten digitalen 
Leistungen (z. B. Websites, Apps, Videos, digitale Inhalte). Auch 
wenn Hirschberg Studios mit der Anpassung oder Erstellung 
digitaler Inhalte im Hinblick auf Barrierefreiheitsstandards 
beauftragt wird, übernimmt Hirschberg Studios keine Haftung für 
die vollständige oder dauerhafte Einhaltung gesetzlicher 
Vorgaben zur Barrierefreiheit, insbesondere im Rahmen des 
Barrierefreiheitsstärkungsgesetzes (BFSG) oder vergleichbarer 
Regelungen. Die abschließende Prüfung und Sicherstellung der 
Barrierefreiheit obliegt stets dem Auftraggeber.

12.1 Gewährleistung / Haftung von Dritten

Hirschberg Studios ist berechtigt, die zur Auftragserfüllung 
notwendigen Fremdleistungen im Namen und auf Rechnung des 
Auftraggebers zu bestellen. Der Auftraggeber verpflichtet sich, 
Hirschberg Studios im Innenverhältnis von sämtlichen 
Verbindlichkeiten freizustellen, die sich aus dem 
Vertragsabschluss ergeben, insbesondere der Kosten.

Soweit Hirschberg Studios Fremdleistungen im Namen und auf 
Rechnung des Auftraggebers beauftragt, kommt der Vertrag 
unmittelbar zwischen dem Auftraggeber und dem jeweiligen 
Dritten zustande. Hirschberg Studios haftet nicht für deren 
Leistungen und ist von jeglichen Ansprüchen freigestellt.

Hirschberg Studios haftet für die ordnungsgemäße Auswahl und 
Überwachung von Subunternehmern, jedoch nicht für deren 
eigenes Verschulden, soweit es sich nicht um eine wesentliche 
Vertragspflicht handelt.

12.2 Richtigkeit des Inhalts

Der Auftraggeber trägt die alleinige Verantwortung für die 
inhaltliche Richtigkeit der beauftragten Leistungen (z. B. Texte, 
Bild- oder Videomaterial). Hirschberg Studios übernimmt keine 
Prüfungspflicht und wird von jeglichen Ansprüchen Dritter 
freigestellt.

12.3 Liefer- und Leistungsverzögerungen

Ist es Hirschberg Studios aufgrund von höherer Gewalt (z. B. 
Naturkatastrophen, Pandemien, behördliche Anordnungen, 
Streiks) sowie unvorhersehbarer Ereignisse, die Hirschberg 
Studios die Erfüllung des Auftrags erschweren oder unmöglich 
machen (z. B. Störungen in der Kommunikationsinfrastruktur), 
verlängern sich die Liefer- und Leistungsfristen.

Hirschberg Studios haftet nicht für Verzögerungen, die durch 
höhere Gewalt sowie unvorhersehbarer Ereignisse entstehen. 
Ebenso übernimmt Hirschberg Studios keine Haftung für 
Verzögerungen oder Nichterfüllung von Leistungen, die durch 
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Bits & Pieces Klausel

Der von Hirschberg Studios produzierte Content aus 
umgesetzten Produktionen ist frei von Rechten Dritter. Dies gilt 
nicht für Konzepte/Treatments/Director Interpretations (z.B. für 
Moods) – hier wird teilweise Material von Dritten verwendet. 
Sofern Lizenzen und/ oder Nutzungsrechte erworben werden 
müssen, sind diese seitens des Auftraggebers zu erwerben 
(Beispiel: Models, Darsteller, Schauspieler, Lizenzen und/ oder 
Nutzungsrechte dritter für Bild- oder Audioelemente). Der 
Auftraggeber gewährleistet Hirschberg Studios ebenfalls, dass 
seitens Auftraggeber für die Produktion geliefertes Bildmaterial 
und/ oder sonstiges schutzfähiges Material ebenfalls frei von 
Rechten Dritter ist. Die Rechteeinholung/ -klärung hierfür obliegt 
bei Auftraggeber und nicht bei Hirschberg Studios. Die Rechte 
an dem von Auftraggeber geliefertem Bildmaterial und/ oder 
sonstigem schutzfähigem Material verbleiben beim Auftraggeber.

Eine weitere kommerzielle/ nicht kommerzielle Nutzung und/ 
oder Weitergabe an Dritte darf nur nach vorheriger Rücksprache 
mit und nach schriftlicher Zustimmung durch Hirschberg Studios 
erfolgen. 

Sofern der Auftraggeber nicht ausdrücklich und schriftlich 
widerspricht, nutzt Hirschberg Studios den Auftrag sowie das 
produzierte Material zur Eigenpräsentation/ -werbung in jedem 
Fall und ohne Widerruf im Print, digital und Online, weltweit, 
zeitlich unbegrenzt. 

Sollte der Auftraggeber, die von Hirschberg Studios im Rahmen 
des Auftrags erbrachten Leistungen über den vereinbarten 
Rahmen hinaus nutzen bzw. nutzen lassen - was nur nach 
vorheriger schriftlicher Zustimmung von Hirschberg Studios 
gestattet ist - dann ist die weitergehende Nutzung und 
Nutzungsvergütung vorher mit Hirschberg Studios zu regeln. Im 
Falle unberechtigter Nutzung verpflichtet sich der Auftraggeber - 
ungeachtet etwaiger Schadensersatzansprüche von Hirschberg 
Studios - zur Zahlung einer Vertragsstrafe in Höhe von je 
10.000,00€ je Verstoß, wobei der Auftraggeber hiermit 
ausdrücklich zustimmt, dass jede einzelne Handlung als 
gesonderter Verstoß anzusehen ist.

Über den Umfang der Nutzung durch den Auftraggeber steht 
Hirschberg Studios ein Auskunftsanspruch zu.

7. Lieferzeiten 

Zwischen Auftraggeber und Hirschberg Studios wird ein 
Projekt-Timing, sowie das Freigabenhandling detailliert 
vereinbart. Bei den genannten Terminen für die Lieferung der 
Waren bzw. der Erbringung unserer Leistungen handelt es sich 
um unverbindliche Plantermine.

Der Beginn der von Hirschberg Studios angegebenen Lieferzeit 
setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der 
Verpflichtungen des Auftraggebers voraus. Die Einrede des nicht 

erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten. Kommt der Auftraggeber 
in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige 
Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns insoweit 
entstehenden Schaden, einschließlich etwaiger 
Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Weitergehende 
Ansprüche bleiben vorbehalten. Sofern vorstehende 
Voraussetzungen vorliegen, geht die Gefahr eines zufälligen 
Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der 
Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den Auftraggeber über, in dem 
dieser in Annahme- oder Schuldnerverzug geraten ist.

8. Überstundenregelung 

8.1 bei Foto-/Dreh-/Aufnahmearbeiten

Wird die für die Aufnahmearbeiten vorgesehene Tagesarbeitszeit 
überschritten, so erhöht sich das Honorar entsprechend dem 
Aufwand. Ein Dreh-/Produktionstag umfasst inklusive An- und 
Abreise acht Arbeitsstunden. Überstunden werden auf 
Stundensatzbasis zzgl. folgender Zuschläge berechnet:

1. und 2. Überstunde: zzgl. 25% 
3. und 4. Überstunde: zzgl. 50%
 
8.2 bei Event- und Messe-Produktionen

Wird die für die Produktion die vorgesehene Tagesarbeitszeit 
überschritten, so erhöht sich das Honorar entsprechend dem 
Aufwand. Ein Produktionstag umfasst inklusive An- und Abreise 
acht Arbeitsstunden. Überstunden werden auf Stundensatzbasis 
zzgl. folgender Zuschläge berechnet: 

1. und 2. Überstunde: zzgl. 25% 
3. und 4. Überstunde: zzgl. 50%

9. Spesen, Fahrt- und Reisekosten sowie Kosten für 
Übernachtungen

Sofern nicht ausdrücklich schriftlich anderweitig vereinbart, sind 
Fahrt-, Reisekosten und Spesen für Reisen und 
Übernachtungen, die im Zusammenhang mit einem Auftrag zu 
unternehmen sind, grundsätzlich vom Auftraggeber zu tragen. 
Entstehen im Zusammenhang mit notwendigen Reisen 
Nebenkosten, z.B. für zusätzliche Versicherungen sind diese 
ebenfalls vom Auftraggeber zu tragen. Dies gilt insbesondere für 
Transportversicherungen oder projektbezogene 
Zusatzversicherungen, die im Rahmen des Auftrags notwendig 
werden.

 

Reklamationen hinsichtlich der künstlerischen Gestaltung sind 
ausgeschlossen. Die Abnahme kann insbesondere nicht aus 
Gründen abgelehnt werden, die subjektiven Vorlieben, wie etwa 
Farbgestaltung oder Musikauswahl, entsprechen, sofern die 
Arbeit vertragsgemäß erfolgt ist. Ein eventuelles Nicht-Gefallen 
begründet keine Kürzung der Vergütung. Qualitätsforderungen, 
die subjektiver Beurteilung unterliegen, insbesondere 
Farbgebung, Design, Helligkeit, Kontrast, Schnitt, Musikwahl 
und/oder Lautstärke begründen keinen 
Gewährleistungsanspruch. Die Gewährleistungsansprüche des 
Auftraggebers beschränken sich auf das Recht zur 
Nachbesserung durch schriftlich vereinbarte Korrekturschleifen. 
Hierfür erhält Hirschberg Studios eine angemessene Frist. Das 
Gewährleistungsrecht erlischt, wenn der Auftraggeber ohne 
vorherige schriftliche Zustimmung von Hirschberg Studios selbst 
Veränderungen an den Arbeiten vorgenommen hat bzw. 
vornehmen ließ.

4.3 Korrekturen/ Revisionen

Korrekturen/Revisionen (Änderungswünsche des Auftraggebers) 
sind im Leistungsumfang nur dann enthalten, wenn diese 
ausdrücklich schriftlich aufgeführt sind. Wünscht der 
Auftraggeber Änderungen, welche nicht im Leistungsumfang 
enthalten sind, so trägt er die dadurch entstehenden 
Mehrkosten. Diese werden nach Aufwand gesondert berechnet.

4.4 Mängel

Mit der abgeschlossenen Übergabe des produzierten Materials 
gilt die Leistung als erbracht. Mängelrügen müssen sofort bei 
Hirschberg Studios eingehen, spätestens jedoch einen Tag (1 
Tag) nach Übergabe und/ oder Abnahme. 

Als Mängel nicht anzusehen sind: natürliche Abnutzung, 
fehlerhafte Nutzung durch den Auftraggeber und/ oder Dritter, 
fehlerhafte Aufstellung und/ oder Montage durch den 
Auftraggeber oder Dritter, unsachgemäße Beanspruchung bzw. 
Belastung und sonstige Einflüsse aller Art, sofern diese nicht auf 
ein Verschulden von Hirschberg Studios zurückzuführen sind. 

5. Vertragsauflösung/ Stornierung

Storniert der Auftraggeber einen bestätigten Auftrag, so 
verpflichtet er sich zu nachfolgenden Zahlungen:

50% des vereinbarten Gesamtbudgets, wenn die Absage mehr 
als ein Monat vor der Veranstaltung/Produktion,
85% des vereinbarten Gesamtbudgets, wenn die Absage mehr 
als zwei Wochen und bis zu einem Monat vor der 
Veranstaltung/Produktion und
100% des vereinbarten Gesamtbudgets, wenn die Absage 
weniger als zwei Wochen

vor der Veranstaltung/Produktion erfolgt. 

Findet die Veranstaltung/ Produktion an mehreren Tagen statt, 
so ist jeweils der erste Veranstaltungs-/Produktionstag 
maßgeblich. Hiervon unbenommen sind etwaige 
Schadenersatzansprüche von Hirschberg Studios. Die 
angefallenen Planungs-, Organisations- und Materialkosten 
werden zu 100% vom Auftraggeber übernommen.

Sollte der Auftrag aufgrund höherer Gewalt (z. B. Pandemien, 
Naturkatastrophen, behördliche Anordnungen) nicht 
durchführbar sein, gelten die vorgenannten Stornoregelungen 
entsprechend.

Der Auftraggeber ist berechtigt, nachzuweisen, dass Hirschberg 
Studios geringere Kosten entstanden sind als hier angegeben.

6. Nutzungsbedingungen/ Nutzungsrechte 

Zeitlich und räumlich unbeschränkte Nutzungsrechte sind, 
sofern nicht anders verhandelt und schriftlich seitens Hirschberg 
Studios bestätigt, im Honorar ausdrücklich nicht mitenthalten.

Der von Hirschberg Studios final produzierte und zur Verfügung 
gestellte Content (Bild- und/ oder Filmmaterial) und/ oder 
sonstiges schutzfähiges Material darf ausschließlich im Rahmen 
der angefragten Nutzung verwendet und genutzt werden. Eine 
hierüber, wie auch immer geartete Nutzung ist unzulässig. 
Ausschließliche Nutzungsrechte, medienbezogene oder 
räumliche Exklusivrechte oder Sperrfristen müssen gesondert 
vereinbart werden und bedingen einen Aufschlag auf das 
vereinbarte Honorar/Auftragssumme.

Das Bearbeitungsrecht am Content (Bild- oder Filmmaterial) 
und/ oder sonstiges schutzfähiges Material obliegt 
ausschließlich bei Hirschberg Studios.

Hirschberg Studios hat Anspruch auf Namensnennung, z.B. auf 
der Website bzw. innerhalb des YouTube-Beschreibungstextes: 
„Produktion: www.hirschberg-studios.com“.

Zusätzlich darf der final produzierte Content und/ oder sonstiges 
schutzfähiges Material vom Auftraggeber für interne 
Dokumentationszwecke (Eventdokumentation in Bild und/ oder 
Film) verwendet werden. 
Die Eventdokumentation und Aufzeichnungen vom Event (in Bild 
und/ oder Film) darf von Auftraggeber für die eventspezifische 
Öffentlichkeitsarbeit verwendet werden.
Die Herausgabe bzw. Lieferung der Rohdaten/ Rohfiles ist 
ausgeschlossen und verbleiben bei Hirschberg Studios. 
Zugrundeliegende Einzelteile (Bits & Pieces) werden von 
Hirschberg Studios nicht an Auftraggeber übertragen

Allgemeine Geschäftsbedingungen, Nutzungsbedingungen 
und Nutzungsrechteregelungen

1. Geltungsbereich

Die nachstehenden allgemeinen Geschäfts- und 
Nutzungsbedingungen (im Folgenden „AGNB“) gelten für alle 
Vertragsverhältnisse, die durch Hirschberg Studios eingegangen 
werden. Anderweitige allgemeine Geschäftsbedingungen mit 
Bestimmungen, welche im Widerspruch zu den nachstehend 
getroffenen Bestimmungen stehen, kommen auf diese 
Vertragsverhältnisse nicht zur Anwendung. 

Abweichende oder entgegenstehende Geschäftsbedingungen 
des Auftraggebers werden nur Vertragsbestandteil, wenn sie von 
Hirschberg Studios ausdrücklich und schriftlich anerkannt 
wurden.

Es gilt ausschließlich deutsches Recht.
Die Vertragssprache ist Deutsch.

2. Leistungsumfang

Hirschberg Studios übernimmt die vom Auftraggeber 
angefragten Leistungen im Rahmen des dafür vereinbarten 
Honorars. Zusätzlich angefragte Leistungen sind nicht 
Bestandteil des vereinbarten Leistungs- und Honorarumfangs. 
Zusätzliche Leistungen sind solche, die über den ausdrücklich 
im Vertrag beschriebenen Umfang hinausgehen. Diese bedürfen 
einer gesonderten schriftlichen Vereinbarung und Vergütung. 
Der Auftraggeber hat Hirschberg Studios alle erforderlichen 
Daten und Unterlagen – rechtefrei – zur Verfügung zu stellen.

Die jeweils aktuell von Hirschberg Studios dem Auftraggeber 
vorgelegte Fassung des Kostenvoranschlags/ Angebots/ 
Budgets wird Vertragsbestandteil. Die vorgelegten Kosten 
können im Produktionsprozess angepasst werden. Hirschberg 
Studios legt dem Auftraggeber solche Kostenänderungen 
umgehend vor. Die vorgelegten Preise/ Kosten sind rein netto zu 
verstehen. Die jeweilige gesetzliche Umsatzsteuer wird bei 
Rechnungstellung berechnet.

Allgemein gilt bei Vertragsabschluss (Beauftragung) die im 
Kostenvoranschlag vereinbarten Zahlungsziele. Diese sind 
innerhalb, sofern nicht anders vereinbart, innerhalb von 7 
Werktagen zu zahlen. Abweichende Zahlungsbedingungen 
können gesondert zwischen Hirschberg Studios und dem 
Auftraggeber schriftlich vereinbart werden. Bei verspäteter 
Zahlung kommen die gesetzlichen Verzugsregelungen zur 
Anwendung. 

Weicht die Rechnungsadresse von der Adresse des 
Auftraggebers ab, so ist dies Hirschberg Studios rechtzeitig 
mitzuteilen. Kommt der Auftraggeber seiner Zahlungspflicht nicht 
nach, so besteht ein Zurückbehaltungsrecht an den 

Auftragsergebnissen bzw. die Unterbrechung der Ausführung 
des Auftrages seitens Hirschberg Studios bis zum Eingang der 
fälligen Zahlung, ohne dass Hirschberg Studios hieraus 
entstehende Folgen selbst zu vertreten hat. Weitere Rechte des 
Auftraggebers bleiben hiervon unberührt.

Hirschberg Studios behält sich das Recht vor Subunternehmer 
zur Vertragserfüllung zu beauftragen und schließt 
eigenverantwortlich entsprechende Vereinbarung mit 
Subunternehmern ab.

Unentgeltliche Tätigkeiten sind nicht berufsüblich und 
grundsätzlich ausgeschlossen.

3. Lizensierungen und Genehmigungen

Die Lizenzierung von künstlerischen Leistungen Dritter (z.B. 
Musik oder Videomaterial) erfolgt grundsätzlich durch den 
Auftraggeber. Die Kosten dafür trägt der Auftraggeber. Er erwirbt 
die entsprechenden Nutzungsrechte und überträgt Hirschberg 
Studios die Dateien zur Erbringung der im Vertrag vereinbarten 
Leistungen.

Hirschberg Studios haftet nur für vorsätzliche oder grob 
fahrlässige Pflichtverletzungen. Eine Haftung für Schäden, die 
aus der Nutzung des bereitgestellten Materials entstehen, ist 
ausgeschlossen, soweit diese nicht auf einer schuldhaften 
Pflichtverletzung beruhen.

Der Auftraggeber stellt Hirschberg Studios von allen Ansprüchen 
Dritter frei, die aus der Nutzung von Material, für das der 
Auftraggeber die Rechte nicht ordnungsgemäß erworben hat, 
entstehen.

Der Auftraggeber ist eigens dafür verantwortlich, vor 
Auftragsbeginn jedoch bis spätestens vor 10 Werktage vor 
Produktionsbeginn, sämtliche erforderlichen Genehmigungen zu 
erteilen und/ oder einzuholen, sofern nicht schriftlich vereinbart 
wurde, dass Hirschberg Studios diese Leistung übernimmt.
 
4. Abnahme, Korrekturen & Mängel

4.1 Abnahme

Die Umsetzung erfolgt auf der Basis des vom Auftraggeber 
erstellten und/oder freigegebenen Konzept. Das produzierte 
Material gilt vom Auftraggeber als abgenommen, wenn entweder 
eine ordnungsgemäße Übergabe oder die Nutzung durch den 
Auftraggeber ohne Übergabe stattgefunden hat. 

4.2 Gestaltungsfreiheit

Im Rahmen des Auftrags besteht seitens Hirschberg Studios 
Gestaltungsfreiheit. Durch seine Auftragserteilung bestätigt der 
Auftraggeber, sich vor Auftragserteilung hinreichend von der 
gestalterischen Qualität der Leistungen überzeugt zu haben. 
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vertragswidrig verhält.

Die Nutzung der gelieferten Daten oder Sachen durch den 
Auftraggeber ist vor vollständiger Zahlung nicht gestattet, es sei 
denn, Hirschberg Studios erteilt ausdrücklich schriftlich eine 
Nutzungserlaubnis.
 
Der Auftraggeber trägt ab dem Zeitpunkt der Übergabe an den 
Transportdienstleister die Gefahr des zufälligen Untergangs oder 
der zufälligen Verschlechterung, auch wenn das Eigentum erst 
mit vollständiger Zahlung an den Auftraggeber übergeht.

Der Auftraggeber ist verpflichtet, solange das Eigentum noch 
nicht auf ihn übergegangen ist, die Sache pfleglich zu 
behandeln. Insbesondere ist er verpflichtet, diese auf eigene 
Kosten gegen Schäden aller Art, insbesondere Diebstahl-, 
Feuer- und Wasserschäden ausreichend zum Neuwert zu 
versichern (Hinweis: nur zulässig bei Verkauf hochwertiger 
Güter). 

Müssen Wartungs-, Reparatur- und Inspektionsarbeiten 
durchgeführt werden, hat der Auftraggeber diese auf eigene 
Kosten rechtzeitig auszuführen. 

Solange das Eigentum noch nicht übergegangen ist, hat uns der 
Auftraggeber unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn 
der gelieferte Gegenstand gepfändet oder sonstigen Eingriffen 
Dritter ausgesetzt ist. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns 
die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage 
gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Auftraggeber für den 
uns entstandenen Ausfall.

15. Wettbewerber

Tätigkeiten für Wettbewerber des Auftraggebers sind Hirschberg 
Studios grundsätzlich erlaubt. Einen Konkurrenzausschluss ist 
nur per gesonderter vorab getroffener freiwilliger schriftlicher 
Vereinbarung möglich, in der Zeitraum, Umfang und die 
gesonderte Vergütung geregelt werden.
Der Abschluss eines Vertrages mit einem Wettbewerber des 
Auftraggebers stellt keinen Rücktrittsgrund im Sinne von Punkt 
16) dar. Ein Konkurrenzausschluss kann nur durch gesonderte 
schriftliche Vereinbarung erfolgen.

16. Rücktrittsrecht 

Ein Rücktritt von Hirschberg Studios aufgrund höherer Gewalt 
(z.B. Naturkatastrophen, Pandemien, behördliche Maßnahmen, 
Streiks) oder unvorhergesehener Ereignisse (z.B. Ausfall 
technischer Infrastruktur) kann nicht durch mündliche 
Nebenabreden ausgeschlossen werden. Änderungen dieser 
Rücktrittsrechte bedürfen der Schriftform gemäß Punkt 17.

17. Nebenabreden & Ergänzungen 

Nebenabreden und/ oder Ergänzungen zu den Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen und Nutzungsbedingungen/ 
Nutzungsrechten bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. 
Dies gilt auch für den Verzicht auf diese schriftliche 
Formanforderungsklausel.

18. Erfüllungsort, Gerichtstand, Wirksamkeit

Erfüllungsort und Gerichtstand für beide Teile ist ausschließlich 
der Sitz von Hirschberg Studios.

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Diese Geschäftsbedingungen werden mit der Auftragserteilung 
bzw. bei der Bestätigung eines Angebots/ Kostenvoranschlags 
von Hirschberg Studios wirksam, sofern nicht andere oder 
zusätzliche Regelungen schriftlich getroffen werden.

Sollte eine dieser Vereinbarungen gegen gesetzliche 
Vorschriften verstoßen, so soll die entsprechende gesetzliche 
Regelung an diese Stelle treten. Die Unwirksamkeit einzelner 
vorstehender Bestimmungen lässt die Wirksamkeit der übrigen 
unberührt. Diese sind durch wirksame Bestimmungen zu 
ersetzen.

19. Salvatorische Klausel 

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam 
oder undurchführbar sein bzw. werden, so führt dies nicht zur 
Unwirksamkeit des gesamten Vertrages oder zur Unwirksamkeit 
sämtlicher vorstehender Bestimmungen. Soweit der Vertrag oder 
diese AGB Regelungs-lücken enthält, gelten zur Ausfüllung 
dieser Lücken die rechtlich wirksamen Regelungen als 
vereinbart, welche die Vertragspartner nach den wirtschaftlichen 
Zielsetzungen des Vertrages und dem Zweck dieser AGB 
vereinbart hätten, wenn sie die Regelungslücke gekannt hätten. 
Gerichtsstand für alle etwaigen Streitigkeiten aus der 
Geschäftsbeziehung zwischen dem Verwender und dem 
Auftraggeber ist Berlin. Zwingende gesetzliche Bestimmungen 
über ausschließliche Gerichtsstände bleiben von dieser 
Regelung unberührt. 
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von Hirschberg Studios oder dem Auftraggeber beauftragte 
Dritte verursacht werden, es sei denn, es liegt grobe 
Fahrlässigkeit oder Vorsatz seitens Hirschberg Studios vor. 

Wetterbedingte Verzögerungen oder Verschiebungen von 
Produktionen sind nicht in den kalkulierten Kosten enthalten. 
Hierdurch anfallende Mehrkosten trägt der Auftraggeber.

Hirschberg Studios haftet nicht für entstandene Schäden z.B. an 
ihm überlassenem Material. Hirschberg Studios haftet für leichte 
Fahrlässigkeit nur, sofern eine Pflicht verletzt wird, deren 
Einhaltung für die Erreichung des Vertragszwecks von 
besonderer Bedeutung ist (Kardinalpflicht).

Der Auftraggeber sichert zu, dass er über sämtlichen 
erforderlichen Rechten an den überlassenen Materialien (z. B. 
Texte, Bilder, Logos) verfügt. Er stellt Hirschberg Studios von 
sämtlichen Ansprüchen Dritter frei, die aufgrund fehlender 
Rechte geltend gemacht werden.

Hirschberg Studios gibt keine aus seinen Leistungen 
resultierenden Erfolgsversprechen ab. Der AG kann aus den 
Dienstleistungen von Hirschberg Studios keine 
Gewährleistungsrechte, also das Recht auf einen bestimmten 
Erfolg, ableiten.

12.4 Gefahrübergang bei Versendung

Mit Übergabe der Ware an den Transportdienstleister geht die 
Gefahr des zufälligen Untergangs oder der Verschlechterung auf 
den Auftraggeber über.

Material von Hirschberg Studios reist stets auf Kosten und 
Gefahr des Auftraggebers, sofern nicht anders schriftlich 
vereinbart. Gewünschte und von Hirschberg Studios für 
erforderlich gehaltene Verpackung wird gesondert in Rechnung 
gestellt. Gleiches gilt für Versandgüter des Auftraggebers. 

Teile des Auftraggebers, die bei der Herstellung oder Montage 
verwandt werden sollen, müssen zum vereinbarten Termin frei 
Werk bzw. Montagestelle angeliefert werden. Die Rücklieferung 
solcher Teile erfolgt, sofern anderes nicht vereinbart ist, unfrei ab 
Werk oder Verwendungsort auf Gefahr des Auftraggebers. 

Jede Gefahr geht soweit nichts anderes vereinbart ist auf den 
Auftraggeber über, wenn die Güter den Betrieb verlassen oder 
dem Auftraggeber zur Verfügung gestellt werden. Dies gilt auch 
in den Fällen, in denen frachtfreie Lieferung vereinbart ist. 

Kann die versandbereite Ware aus Gründen, die der 
Auftraggeber zu vertreten hat, nicht zur Auslieferung gebracht 
werden, geht die Gefahr am Tage der Versandbereitschaft auf 
den Auftraggeber über. Leistungen gelten nach Zustellung der 
Versandbereitschaftsanzeige an den Auftraggeber als erfüllt. 

Sollen Exponate des Auftraggebers (mit-) befördert werden, 

gelten die vorstehenden Regelungen entsprechend. 

12.5 Einlagerung

Hirschberg Studios lagert keine Gegenstände des Auftraggebers 
ein, sofern dies nicht Bestandteil des Auftrages ist. Für die 
eingelagerten Gegenstände haftet der Auftragnehmer nur bei 
Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. 
Für die Dauer der Einlagerung obliegt es dem Auftraggeber eine 
Versicherung gegen die Risiken eines Feuer-, Sturm-, 
Elementar- oder Wasserschadens sowie gegen das Risiko eines 
Diebstahl- oder Vandalismusschadens für sein Eigentum 
abzuschließen.

12.6 Drohnen / Technische Ausrüstung

Hirschberg Studios hat, bei Einsatz einer Drohne für die 
Haftpflichtversicherung einer Drohne zu sorgen. Der Einsatz der 
Drohne ist nur unter geeigneten Wetterbedingungen und 
Vorschiften möglich, die Entscheidung hierzu fällt ausschließlich 
Hirschberg Studios. Wurde ein Auftrag für Drohnenaufnahmen 
durch den Auftraggeber erteilt, gilt die Startplatzgenehmigung 
vom Grundstück des Auftraggebers und/ oder den vom 
Auftraggeber kommunizierten Drehorten als erteilt. Können bei 
Abbruch oder Untersagung des Einsatzes der Drohne, egal aus 
welchem Grund, keine Luftaufnahmen zur Verfügung gestellt 
werden, ist das vereinbarte Honorar für den tatsächlich erfolgen 
Einsatz der Drohne durch den AG weiterhin zu vergüten.

Hirschberg Studios haftet nicht bei technischen Störungen der 
Kamera-/Technischen-Ausrüstung, außer bei Vorsatz oder 
grober Fahrlässigkeit.

13. Überlassene Unterlagen

An allen in Zusammenhang mit der Auftragserteilung dem 
Auftraggeber überlassenen Unterlagen, wie z. B. Kalkulationen, 
Zeichnungen etc., behält sich Hirschberg Studios Eigentums- 
und Urheberrechte vor. Diese Unterlagen dürfen Dritten nicht 
zugänglich gemacht werden, es sei denn, Hirschberg Studios 
erteilt dazu dem Auftraggeber die ausdrückliche schriftliche 
Zustimmung. Kommt kein Vertrag zustande, sind alle Unterlagen 
unverzüglich an Hirschberg Studios zurückzugeben.

14. Eigentumsvorbehalt

Hirschberg Studios behält sich das Eigentum an dem gelieferten 
Daten und/ oder Sachen bis zur vollständigen Zahlung 
sämtlicher Forderungen aus dem vereinbarten Vertrag vor. Dies 
gilt auch für alle zukünftigen Lieferungen, auch wenn Hirschberg 
Studios sich nicht stets ausdrücklich hierauf beruft. Hirschberg 
Studios ist berechtigt, den Zugang zu Daten zu sperren oder 
Daten unwiderruflich zu löschen, wenn der Auftraggeber sich 
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WE CREATE EXPERIENCES.

10. Vermietung / Mietsachen

Die von Hirschberg Studios zu Verfügung gestellten Mietsachen 
sind durch den Auftraggeber pfleglich zu behandeln. 

Der Auftraggeber ist verpflichtet, die Mietsache während der 
Mietdauer ausreichend gegen Verlust und Beschädigung (z. B. 
durch Diebstahl oder Transportschäden) zu versichern.  

Mietsachen werden nur für den vereinbarten Zweck und nur für 
die Dauer der Mietzeit zur Verfügung gestellt. Während der 
Mietdauer - ab Abnahme bis zur Rückgabe bzw. Abbaubeginn - 
trägt der Auftraggeber die Gefahr für Beschädigung und Verlust 
und hat die nötigen Sorgfaltspflichten einzuhalten. Eine 
Überlassung an Dritte ist nicht gestattet. Der Auftraggeber hat 
sich bei Übergabe der Mietsache vom ordnungsgemäßen 
Zustand, der Verkehrssicherheit und der Vollständigkeit zu 
überzeugen. 

Der Auftraggeber haftet für Schäden, die durch unsachgemäße 
Nutzung, unzureichende Pflege oder Verstöße gegen die 
Sorgfaltspflichten entstehen.

Die Rücklieferung des Mietgegenstandes gilt als erfolgt, wenn 
der Gegenstand in ordnungsgemäßem Zustand beim 
Auftragnehmer oder einem gesondert vereinbarten Ort an den 
Auftragnehmer übergeben wird. 

Bei Überschreitung der vereinbarten Mietzeit ist der 
Auftragnehmer berechtigt bis zur tatsächlichen Übergabe der 
Mietsache eine Nutzungsentschädigung in Höhe des 
vereinbarten Mietzinses zu verlangen. Weitergehende 
Schadensersatzansprüche bleiben hiervon unberührt.

11. Aufbewahrung von Daten

Im Rahmen des Auftrags für den Auftraggeber erstellte Daten/ 
Files werden von Hirschberg Studios für einen Zeitraum von 3 
Monaten unentgeltlich aufbewahrt. Die Speicherfrist von 3 
Monaten beginnt mit dem Datum der finalen Datenübergabe an 
den Auftraggeber oder spätestens mit der Rechnungsstellung – 
je nachdem, was zuerst eintritt. Schlussrechnung. Nach dem 
Ablauf des genannten Zeitraums besteht kein Anspruch auf 
Zugriff auf die Daten seitens des Auftraggebers. Nach Ablauf 
dieses Zeitraums werden die Daten unwiderruflich gelöscht. 
Falls eine längere Speicherung gewünscht ist, kann dies gegen 
eine gesonderte Gebühr vereinbart werden. Die Kosten richten 
sich nach dem Speicherbedarf und der Dauer.

12. Haftung

Hirschberg Studios beschränkt hiermit die Haftung für 
Tätigkeiten auf vorsätzliche oder grob fahrlässige Handlungen 
für sich selbst und/oder seine Mitarbeiter. 

Hirschberg Studios übernimmt keine Gewährleistung oder 
Haftung für die Barrierefreiheit der erbrachten digitalen 
Leistungen (z. B. Websites, Apps, Videos, digitale Inhalte). Auch 
wenn Hirschberg Studios mit der Anpassung oder Erstellung 
digitaler Inhalte im Hinblick auf Barrierefreiheitsstandards 
beauftragt wird, übernimmt Hirschberg Studios keine Haftung für 
die vollständige oder dauerhafte Einhaltung gesetzlicher 
Vorgaben zur Barrierefreiheit, insbesondere im Rahmen des 
Barrierefreiheitsstärkungsgesetzes (BFSG) oder vergleichbarer 
Regelungen. Die abschließende Prüfung und Sicherstellung der 
Barrierefreiheit obliegt stets dem Auftraggeber.

12.1 Gewährleistung / Haftung von Dritten

Hirschberg Studios ist berechtigt, die zur Auftragserfüllung 
notwendigen Fremdleistungen im Namen und auf Rechnung des 
Auftraggebers zu bestellen. Der Auftraggeber verpflichtet sich, 
Hirschberg Studios im Innenverhältnis von sämtlichen 
Verbindlichkeiten freizustellen, die sich aus dem 
Vertragsabschluss ergeben, insbesondere der Kosten.

Soweit Hirschberg Studios Fremdleistungen im Namen und auf 
Rechnung des Auftraggebers beauftragt, kommt der Vertrag 
unmittelbar zwischen dem Auftraggeber und dem jeweiligen 
Dritten zustande. Hirschberg Studios haftet nicht für deren 
Leistungen und ist von jeglichen Ansprüchen freigestellt.

Hirschberg Studios haftet für die ordnungsgemäße Auswahl und 
Überwachung von Subunternehmern, jedoch nicht für deren 
eigenes Verschulden, soweit es sich nicht um eine wesentliche 
Vertragspflicht handelt.

12.2 Richtigkeit des Inhalts

Der Auftraggeber trägt die alleinige Verantwortung für die 
inhaltliche Richtigkeit der beauftragten Leistungen (z. B. Texte, 
Bild- oder Videomaterial). Hirschberg Studios übernimmt keine 
Prüfungspflicht und wird von jeglichen Ansprüchen Dritter 
freigestellt.

12.3 Liefer- und Leistungsverzögerungen

Ist es Hirschberg Studios aufgrund von höherer Gewalt (z. B. 
Naturkatastrophen, Pandemien, behördliche Anordnungen, 
Streiks) sowie unvorhersehbarer Ereignisse, die Hirschberg 
Studios die Erfüllung des Auftrags erschweren oder unmöglich 
machen (z. B. Störungen in der Kommunikationsinfrastruktur), 
verlängern sich die Liefer- und Leistungsfristen.

Hirschberg Studios haftet nicht für Verzögerungen, die durch 
höhere Gewalt sowie unvorhersehbarer Ereignisse entstehen. 
Ebenso übernimmt Hirschberg Studios keine Haftung für 
Verzögerungen oder Nichterfüllung von Leistungen, die durch 

Bits & Pieces Klausel

Der von Hirschberg Studios produzierte Content aus 
umgesetzten Produktionen ist frei von Rechten Dritter. Dies gilt 
nicht für Konzepte/Treatments/Director Interpretations (z.B. für 
Moods) – hier wird teilweise Material von Dritten verwendet. 
Sofern Lizenzen und/ oder Nutzungsrechte erworben werden 
müssen, sind diese seitens des Auftraggebers zu erwerben 
(Beispiel: Models, Darsteller, Schauspieler, Lizenzen und/ oder 
Nutzungsrechte dritter für Bild- oder Audioelemente). Der 
Auftraggeber gewährleistet Hirschberg Studios ebenfalls, dass 
seitens Auftraggeber für die Produktion geliefertes Bildmaterial 
und/ oder sonstiges schutzfähiges Material ebenfalls frei von 
Rechten Dritter ist. Die Rechteeinholung/ -klärung hierfür obliegt 
bei Auftraggeber und nicht bei Hirschberg Studios. Die Rechte 
an dem von Auftraggeber geliefertem Bildmaterial und/ oder 
sonstigem schutzfähigem Material verbleiben beim Auftraggeber.

Eine weitere kommerzielle/ nicht kommerzielle Nutzung und/ 
oder Weitergabe an Dritte darf nur nach vorheriger Rücksprache 
mit und nach schriftlicher Zustimmung durch Hirschberg Studios 
erfolgen. 

Sofern der Auftraggeber nicht ausdrücklich und schriftlich 
widerspricht, nutzt Hirschberg Studios den Auftrag sowie das 
produzierte Material zur Eigenpräsentation/ -werbung in jedem 
Fall und ohne Widerruf im Print, digital und Online, weltweit, 
zeitlich unbegrenzt. 

Sollte der Auftraggeber, die von Hirschberg Studios im Rahmen 
des Auftrags erbrachten Leistungen über den vereinbarten 
Rahmen hinaus nutzen bzw. nutzen lassen - was nur nach 
vorheriger schriftlicher Zustimmung von Hirschberg Studios 
gestattet ist - dann ist die weitergehende Nutzung und 
Nutzungsvergütung vorher mit Hirschberg Studios zu regeln. Im 
Falle unberechtigter Nutzung verpflichtet sich der Auftraggeber - 
ungeachtet etwaiger Schadensersatzansprüche von Hirschberg 
Studios - zur Zahlung einer Vertragsstrafe in Höhe von je 
10.000,00€ je Verstoß, wobei der Auftraggeber hiermit 
ausdrücklich zustimmt, dass jede einzelne Handlung als 
gesonderter Verstoß anzusehen ist.

Über den Umfang der Nutzung durch den Auftraggeber steht 
Hirschberg Studios ein Auskunftsanspruch zu.

7. Lieferzeiten 

Zwischen Auftraggeber und Hirschberg Studios wird ein 
Projekt-Timing, sowie das Freigabenhandling detailliert 
vereinbart. Bei den genannten Terminen für die Lieferung der 
Waren bzw. der Erbringung unserer Leistungen handelt es sich 
um unverbindliche Plantermine.

Der Beginn der von Hirschberg Studios angegebenen Lieferzeit 
setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der 
Verpflichtungen des Auftraggebers voraus. Die Einrede des nicht 

erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten. Kommt der Auftraggeber 
in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige 
Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns insoweit 
entstehenden Schaden, einschließlich etwaiger 
Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Weitergehende 
Ansprüche bleiben vorbehalten. Sofern vorstehende 
Voraussetzungen vorliegen, geht die Gefahr eines zufälligen 
Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der 
Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den Auftraggeber über, in dem 
dieser in Annahme- oder Schuldnerverzug geraten ist.

8. Überstundenregelung 

8.1 bei Foto-/Dreh-/Aufnahmearbeiten

Wird die für die Aufnahmearbeiten vorgesehene Tagesarbeitszeit 
überschritten, so erhöht sich das Honorar entsprechend dem 
Aufwand. Ein Dreh-/Produktionstag umfasst inklusive An- und 
Abreise acht Arbeitsstunden. Überstunden werden auf 
Stundensatzbasis zzgl. folgender Zuschläge berechnet:

1. und 2. Überstunde: zzgl. 25% 
3. und 4. Überstunde: zzgl. 50%
 
8.2 bei Event- und Messe-Produktionen

Wird die für die Produktion die vorgesehene Tagesarbeitszeit 
überschritten, so erhöht sich das Honorar entsprechend dem 
Aufwand. Ein Produktionstag umfasst inklusive An- und Abreise 
acht Arbeitsstunden. Überstunden werden auf Stundensatzbasis 
zzgl. folgender Zuschläge berechnet: 

1. und 2. Überstunde: zzgl. 25% 
3. und 4. Überstunde: zzgl. 50%

9. Spesen, Fahrt- und Reisekosten sowie Kosten für 
Übernachtungen

Sofern nicht ausdrücklich schriftlich anderweitig vereinbart, sind 
Fahrt-, Reisekosten und Spesen für Reisen und 
Übernachtungen, die im Zusammenhang mit einem Auftrag zu 
unternehmen sind, grundsätzlich vom Auftraggeber zu tragen. 
Entstehen im Zusammenhang mit notwendigen Reisen 
Nebenkosten, z.B. für zusätzliche Versicherungen sind diese 
ebenfalls vom Auftraggeber zu tragen. Dies gilt insbesondere für 
Transportversicherungen oder projektbezogene 
Zusatzversicherungen, die im Rahmen des Auftrags notwendig 
werden.

 

Reklamationen hinsichtlich der künstlerischen Gestaltung sind 
ausgeschlossen. Die Abnahme kann insbesondere nicht aus 
Gründen abgelehnt werden, die subjektiven Vorlieben, wie etwa 
Farbgestaltung oder Musikauswahl, entsprechen, sofern die 
Arbeit vertragsgemäß erfolgt ist. Ein eventuelles Nicht-Gefallen 
begründet keine Kürzung der Vergütung. Qualitätsforderungen, 
die subjektiver Beurteilung unterliegen, insbesondere 
Farbgebung, Design, Helligkeit, Kontrast, Schnitt, Musikwahl 
und/oder Lautstärke begründen keinen 
Gewährleistungsanspruch. Die Gewährleistungsansprüche des 
Auftraggebers beschränken sich auf das Recht zur 
Nachbesserung durch schriftlich vereinbarte Korrekturschleifen. 
Hierfür erhält Hirschberg Studios eine angemessene Frist. Das 
Gewährleistungsrecht erlischt, wenn der Auftraggeber ohne 
vorherige schriftliche Zustimmung von Hirschberg Studios selbst 
Veränderungen an den Arbeiten vorgenommen hat bzw. 
vornehmen ließ.

4.3 Korrekturen/ Revisionen

Korrekturen/Revisionen (Änderungswünsche des Auftraggebers) 
sind im Leistungsumfang nur dann enthalten, wenn diese 
ausdrücklich schriftlich aufgeführt sind. Wünscht der 
Auftraggeber Änderungen, welche nicht im Leistungsumfang 
enthalten sind, so trägt er die dadurch entstehenden 
Mehrkosten. Diese werden nach Aufwand gesondert berechnet.

4.4 Mängel

Mit der abgeschlossenen Übergabe des produzierten Materials 
gilt die Leistung als erbracht. Mängelrügen müssen sofort bei 
Hirschberg Studios eingehen, spätestens jedoch einen Tag (1 
Tag) nach Übergabe und/ oder Abnahme. 

Als Mängel nicht anzusehen sind: natürliche Abnutzung, 
fehlerhafte Nutzung durch den Auftraggeber und/ oder Dritter, 
fehlerhafte Aufstellung und/ oder Montage durch den 
Auftraggeber oder Dritter, unsachgemäße Beanspruchung bzw. 
Belastung und sonstige Einflüsse aller Art, sofern diese nicht auf 
ein Verschulden von Hirschberg Studios zurückzuführen sind. 

5. Vertragsauflösung/ Stornierung

Storniert der Auftraggeber einen bestätigten Auftrag, so 
verpflichtet er sich zu nachfolgenden Zahlungen:

50% des vereinbarten Gesamtbudgets, wenn die Absage mehr 
als ein Monat vor der Veranstaltung/Produktion,
85% des vereinbarten Gesamtbudgets, wenn die Absage mehr 
als zwei Wochen und bis zu einem Monat vor der 
Veranstaltung/Produktion und
100% des vereinbarten Gesamtbudgets, wenn die Absage 
weniger als zwei Wochen

vor der Veranstaltung/Produktion erfolgt. 

Findet die Veranstaltung/ Produktion an mehreren Tagen statt, 
so ist jeweils der erste Veranstaltungs-/Produktionstag 
maßgeblich. Hiervon unbenommen sind etwaige 
Schadenersatzansprüche von Hirschberg Studios. Die 
angefallenen Planungs-, Organisations- und Materialkosten 
werden zu 100% vom Auftraggeber übernommen.

Sollte der Auftrag aufgrund höherer Gewalt (z. B. Pandemien, 
Naturkatastrophen, behördliche Anordnungen) nicht 
durchführbar sein, gelten die vorgenannten Stornoregelungen 
entsprechend.

Der Auftraggeber ist berechtigt, nachzuweisen, dass Hirschberg 
Studios geringere Kosten entstanden sind als hier angegeben.

6. Nutzungsbedingungen/ Nutzungsrechte 

Zeitlich und räumlich unbeschränkte Nutzungsrechte sind, 
sofern nicht anders verhandelt und schriftlich seitens Hirschberg 
Studios bestätigt, im Honorar ausdrücklich nicht mitenthalten.

Der von Hirschberg Studios final produzierte und zur Verfügung 
gestellte Content (Bild- und/ oder Filmmaterial) und/ oder 
sonstiges schutzfähiges Material darf ausschließlich im Rahmen 
der angefragten Nutzung verwendet und genutzt werden. Eine 
hierüber, wie auch immer geartete Nutzung ist unzulässig. 
Ausschließliche Nutzungsrechte, medienbezogene oder 
räumliche Exklusivrechte oder Sperrfristen müssen gesondert 
vereinbart werden und bedingen einen Aufschlag auf das 
vereinbarte Honorar/Auftragssumme.

Das Bearbeitungsrecht am Content (Bild- oder Filmmaterial) 
und/ oder sonstiges schutzfähiges Material obliegt 
ausschließlich bei Hirschberg Studios.

Hirschberg Studios hat Anspruch auf Namensnennung, z.B. auf 
der Website bzw. innerhalb des YouTube-Beschreibungstextes: 
„Produktion: www.hirschberg-studios.com“.

Zusätzlich darf der final produzierte Content und/ oder sonstiges 
schutzfähiges Material vom Auftraggeber für interne 
Dokumentationszwecke (Eventdokumentation in Bild und/ oder 
Film) verwendet werden. 
Die Eventdokumentation und Aufzeichnungen vom Event (in Bild 
und/ oder Film) darf von Auftraggeber für die eventspezifische 
Öffentlichkeitsarbeit verwendet werden.
Die Herausgabe bzw. Lieferung der Rohdaten/ Rohfiles ist 
ausgeschlossen und verbleiben bei Hirschberg Studios. 
Zugrundeliegende Einzelteile (Bits & Pieces) werden von 
Hirschberg Studios nicht an Auftraggeber übertragen

Allgemeine Geschäftsbedingungen, Nutzungsbedingungen 
und Nutzungsrechteregelungen

1. Geltungsbereich

Die nachstehenden allgemeinen Geschäfts- und 
Nutzungsbedingungen (im Folgenden „AGNB“) gelten für alle 
Vertragsverhältnisse, die durch Hirschberg Studios eingegangen 
werden. Anderweitige allgemeine Geschäftsbedingungen mit 
Bestimmungen, welche im Widerspruch zu den nachstehend 
getroffenen Bestimmungen stehen, kommen auf diese 
Vertragsverhältnisse nicht zur Anwendung. 

Abweichende oder entgegenstehende Geschäftsbedingungen 
des Auftraggebers werden nur Vertragsbestandteil, wenn sie von 
Hirschberg Studios ausdrücklich und schriftlich anerkannt 
wurden.

Es gilt ausschließlich deutsches Recht.
Die Vertragssprache ist Deutsch.

2. Leistungsumfang

Hirschberg Studios übernimmt die vom Auftraggeber 
angefragten Leistungen im Rahmen des dafür vereinbarten 
Honorars. Zusätzlich angefragte Leistungen sind nicht 
Bestandteil des vereinbarten Leistungs- und Honorarumfangs. 
Zusätzliche Leistungen sind solche, die über den ausdrücklich 
im Vertrag beschriebenen Umfang hinausgehen. Diese bedürfen 
einer gesonderten schriftlichen Vereinbarung und Vergütung. 
Der Auftraggeber hat Hirschberg Studios alle erforderlichen 
Daten und Unterlagen – rechtefrei – zur Verfügung zu stellen.

Die jeweils aktuell von Hirschberg Studios dem Auftraggeber 
vorgelegte Fassung des Kostenvoranschlags/ Angebots/ 
Budgets wird Vertragsbestandteil. Die vorgelegten Kosten 
können im Produktionsprozess angepasst werden. Hirschberg 
Studios legt dem Auftraggeber solche Kostenänderungen 
umgehend vor. Die vorgelegten Preise/ Kosten sind rein netto zu 
verstehen. Die jeweilige gesetzliche Umsatzsteuer wird bei 
Rechnungstellung berechnet.

Allgemein gilt bei Vertragsabschluss (Beauftragung) die im 
Kostenvoranschlag vereinbarten Zahlungsziele. Diese sind 
innerhalb, sofern nicht anders vereinbart, innerhalb von 7 
Werktagen zu zahlen. Abweichende Zahlungsbedingungen 
können gesondert zwischen Hirschberg Studios und dem 
Auftraggeber schriftlich vereinbart werden. Bei verspäteter 
Zahlung kommen die gesetzlichen Verzugsregelungen zur 
Anwendung. 

Weicht die Rechnungsadresse von der Adresse des 
Auftraggebers ab, so ist dies Hirschberg Studios rechtzeitig 
mitzuteilen. Kommt der Auftraggeber seiner Zahlungspflicht nicht 
nach, so besteht ein Zurückbehaltungsrecht an den 

Auftragsergebnissen bzw. die Unterbrechung der Ausführung 
des Auftrages seitens Hirschberg Studios bis zum Eingang der 
fälligen Zahlung, ohne dass Hirschberg Studios hieraus 
entstehende Folgen selbst zu vertreten hat. Weitere Rechte des 
Auftraggebers bleiben hiervon unberührt.

Hirschberg Studios behält sich das Recht vor Subunternehmer 
zur Vertragserfüllung zu beauftragen und schließt 
eigenverantwortlich entsprechende Vereinbarung mit 
Subunternehmern ab.

Unentgeltliche Tätigkeiten sind nicht berufsüblich und 
grundsätzlich ausgeschlossen.

3. Lizensierungen und Genehmigungen

Die Lizenzierung von künstlerischen Leistungen Dritter (z.B. 
Musik oder Videomaterial) erfolgt grundsätzlich durch den 
Auftraggeber. Die Kosten dafür trägt der Auftraggeber. Er erwirbt 
die entsprechenden Nutzungsrechte und überträgt Hirschberg 
Studios die Dateien zur Erbringung der im Vertrag vereinbarten 
Leistungen.

Hirschberg Studios haftet nur für vorsätzliche oder grob 
fahrlässige Pflichtverletzungen. Eine Haftung für Schäden, die 
aus der Nutzung des bereitgestellten Materials entstehen, ist 
ausgeschlossen, soweit diese nicht auf einer schuldhaften 
Pflichtverletzung beruhen.

Der Auftraggeber stellt Hirschberg Studios von allen Ansprüchen 
Dritter frei, die aus der Nutzung von Material, für das der 
Auftraggeber die Rechte nicht ordnungsgemäß erworben hat, 
entstehen.

Der Auftraggeber ist eigens dafür verantwortlich, vor 
Auftragsbeginn jedoch bis spätestens vor 10 Werktage vor 
Produktionsbeginn, sämtliche erforderlichen Genehmigungen zu 
erteilen und/ oder einzuholen, sofern nicht schriftlich vereinbart 
wurde, dass Hirschberg Studios diese Leistung übernimmt.
 
4. Abnahme, Korrekturen & Mängel

4.1 Abnahme

Die Umsetzung erfolgt auf der Basis des vom Auftraggeber 
erstellten und/oder freigegebenen Konzept. Das produzierte 
Material gilt vom Auftraggeber als abgenommen, wenn entweder 
eine ordnungsgemäße Übergabe oder die Nutzung durch den 
Auftraggeber ohne Übergabe stattgefunden hat. 

4.2 Gestaltungsfreiheit

Im Rahmen des Auftrags besteht seitens Hirschberg Studios 
Gestaltungsfreiheit. Durch seine Auftragserteilung bestätigt der 
Auftraggeber, sich vor Auftragserteilung hinreichend von der 
gestalterischen Qualität der Leistungen überzeugt zu haben. 
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vertragswidrig verhält.

Die Nutzung der gelieferten Daten oder Sachen durch den 
Auftraggeber ist vor vollständiger Zahlung nicht gestattet, es sei 
denn, Hirschberg Studios erteilt ausdrücklich schriftlich eine 
Nutzungserlaubnis.
 
Der Auftraggeber trägt ab dem Zeitpunkt der Übergabe an den 
Transportdienstleister die Gefahr des zufälligen Untergangs oder 
der zufälligen Verschlechterung, auch wenn das Eigentum erst 
mit vollständiger Zahlung an den Auftraggeber übergeht.

Der Auftraggeber ist verpflichtet, solange das Eigentum noch 
nicht auf ihn übergegangen ist, die Sache pfleglich zu 
behandeln. Insbesondere ist er verpflichtet, diese auf eigene 
Kosten gegen Schäden aller Art, insbesondere Diebstahl-, 
Feuer- und Wasserschäden ausreichend zum Neuwert zu 
versichern (Hinweis: nur zulässig bei Verkauf hochwertiger 
Güter). 

Müssen Wartungs-, Reparatur- und Inspektionsarbeiten 
durchgeführt werden, hat der Auftraggeber diese auf eigene 
Kosten rechtzeitig auszuführen. 

Solange das Eigentum noch nicht übergegangen ist, hat uns der 
Auftraggeber unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn 
der gelieferte Gegenstand gepfändet oder sonstigen Eingriffen 
Dritter ausgesetzt ist. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns 
die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage 
gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Auftraggeber für den 
uns entstandenen Ausfall.

15. Wettbewerber

Tätigkeiten für Wettbewerber des Auftraggebers sind Hirschberg 
Studios grundsätzlich erlaubt. Einen Konkurrenzausschluss ist 
nur per gesonderter vorab getroffener freiwilliger schriftlicher 
Vereinbarung möglich, in der Zeitraum, Umfang und die 
gesonderte Vergütung geregelt werden.
Der Abschluss eines Vertrages mit einem Wettbewerber des 
Auftraggebers stellt keinen Rücktrittsgrund im Sinne von Punkt 
16) dar. Ein Konkurrenzausschluss kann nur durch gesonderte 
schriftliche Vereinbarung erfolgen.

16. Rücktrittsrecht 

Ein Rücktritt von Hirschberg Studios aufgrund höherer Gewalt 
(z.B. Naturkatastrophen, Pandemien, behördliche Maßnahmen, 
Streiks) oder unvorhergesehener Ereignisse (z.B. Ausfall 
technischer Infrastruktur) kann nicht durch mündliche 
Nebenabreden ausgeschlossen werden. Änderungen dieser 
Rücktrittsrechte bedürfen der Schriftform gemäß Punkt 17.

17. Nebenabreden & Ergänzungen 

Nebenabreden und/ oder Ergänzungen zu den Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen und Nutzungsbedingungen/ 
Nutzungsrechten bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. 
Dies gilt auch für den Verzicht auf diese schriftliche 
Formanforderungsklausel.

18. Erfüllungsort, Gerichtstand, Wirksamkeit

Erfüllungsort und Gerichtstand für beide Teile ist ausschließlich 
der Sitz von Hirschberg Studios.

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Diese Geschäftsbedingungen werden mit der Auftragserteilung 
bzw. bei der Bestätigung eines Angebots/ Kostenvoranschlags 
von Hirschberg Studios wirksam, sofern nicht andere oder 
zusätzliche Regelungen schriftlich getroffen werden.

Sollte eine dieser Vereinbarungen gegen gesetzliche 
Vorschriften verstoßen, so soll die entsprechende gesetzliche 
Regelung an diese Stelle treten. Die Unwirksamkeit einzelner 
vorstehender Bestimmungen lässt die Wirksamkeit der übrigen 
unberührt. Diese sind durch wirksame Bestimmungen zu 
ersetzen.

19. Salvatorische Klausel 

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam 
oder undurchführbar sein bzw. werden, so führt dies nicht zur 
Unwirksamkeit des gesamten Vertrages oder zur Unwirksamkeit 
sämtlicher vorstehender Bestimmungen. Soweit der Vertrag oder 
diese AGB Regelungs-lücken enthält, gelten zur Ausfüllung 
dieser Lücken die rechtlich wirksamen Regelungen als 
vereinbart, welche die Vertragspartner nach den wirtschaftlichen 
Zielsetzungen des Vertrages und dem Zweck dieser AGB 
vereinbart hätten, wenn sie die Regelungslücke gekannt hätten. 
Gerichtsstand für alle etwaigen Streitigkeiten aus der 
Geschäftsbeziehung zwischen dem Verwender und dem 
Auftraggeber ist Berlin. Zwingende gesetzliche Bestimmungen 
über ausschließliche Gerichtsstände bleiben von dieser 
Regelung unberührt. 
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von Hirschberg Studios oder dem Auftraggeber beauftragte 
Dritte verursacht werden, es sei denn, es liegt grobe 
Fahrlässigkeit oder Vorsatz seitens Hirschberg Studios vor. 

Wetterbedingte Verzögerungen oder Verschiebungen von 
Produktionen sind nicht in den kalkulierten Kosten enthalten. 
Hierdurch anfallende Mehrkosten trägt der Auftraggeber.

Hirschberg Studios haftet nicht für entstandene Schäden z.B. an 
ihm überlassenem Material. Hirschberg Studios haftet für leichte 
Fahrlässigkeit nur, sofern eine Pflicht verletzt wird, deren 
Einhaltung für die Erreichung des Vertragszwecks von 
besonderer Bedeutung ist (Kardinalpflicht).

Der Auftraggeber sichert zu, dass er über sämtlichen 
erforderlichen Rechten an den überlassenen Materialien (z. B. 
Texte, Bilder, Logos) verfügt. Er stellt Hirschberg Studios von 
sämtlichen Ansprüchen Dritter frei, die aufgrund fehlender 
Rechte geltend gemacht werden.

Hirschberg Studios gibt keine aus seinen Leistungen 
resultierenden Erfolgsversprechen ab. Der AG kann aus den 
Dienstleistungen von Hirschberg Studios keine 
Gewährleistungsrechte, also das Recht auf einen bestimmten 
Erfolg, ableiten.

12.4 Gefahrübergang bei Versendung

Mit Übergabe der Ware an den Transportdienstleister geht die 
Gefahr des zufälligen Untergangs oder der Verschlechterung auf 
den Auftraggeber über.

Material von Hirschberg Studios reist stets auf Kosten und 
Gefahr des Auftraggebers, sofern nicht anders schriftlich 
vereinbart. Gewünschte und von Hirschberg Studios für 
erforderlich gehaltene Verpackung wird gesondert in Rechnung 
gestellt. Gleiches gilt für Versandgüter des Auftraggebers. 

Teile des Auftraggebers, die bei der Herstellung oder Montage 
verwandt werden sollen, müssen zum vereinbarten Termin frei 
Werk bzw. Montagestelle angeliefert werden. Die Rücklieferung 
solcher Teile erfolgt, sofern anderes nicht vereinbart ist, unfrei ab 
Werk oder Verwendungsort auf Gefahr des Auftraggebers. 

Jede Gefahr geht soweit nichts anderes vereinbart ist auf den 
Auftraggeber über, wenn die Güter den Betrieb verlassen oder 
dem Auftraggeber zur Verfügung gestellt werden. Dies gilt auch 
in den Fällen, in denen frachtfreie Lieferung vereinbart ist. 

Kann die versandbereite Ware aus Gründen, die der 
Auftraggeber zu vertreten hat, nicht zur Auslieferung gebracht 
werden, geht die Gefahr am Tage der Versandbereitschaft auf 
den Auftraggeber über. Leistungen gelten nach Zustellung der 
Versandbereitschaftsanzeige an den Auftraggeber als erfüllt. 

Sollen Exponate des Auftraggebers (mit-) befördert werden, 

gelten die vorstehenden Regelungen entsprechend. 

12.5 Einlagerung

Hirschberg Studios lagert keine Gegenstände des Auftraggebers 
ein, sofern dies nicht Bestandteil des Auftrages ist. Für die 
eingelagerten Gegenstände haftet der Auftragnehmer nur bei 
Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. 
Für die Dauer der Einlagerung obliegt es dem Auftraggeber eine 
Versicherung gegen die Risiken eines Feuer-, Sturm-, 
Elementar- oder Wasserschadens sowie gegen das Risiko eines 
Diebstahl- oder Vandalismusschadens für sein Eigentum 
abzuschließen.

12.6 Drohnen / Technische Ausrüstung

Hirschberg Studios hat, bei Einsatz einer Drohne für die 
Haftpflichtversicherung einer Drohne zu sorgen. Der Einsatz der 
Drohne ist nur unter geeigneten Wetterbedingungen und 
Vorschiften möglich, die Entscheidung hierzu fällt ausschließlich 
Hirschberg Studios. Wurde ein Auftrag für Drohnenaufnahmen 
durch den Auftraggeber erteilt, gilt die Startplatzgenehmigung 
vom Grundstück des Auftraggebers und/ oder den vom 
Auftraggeber kommunizierten Drehorten als erteilt. Können bei 
Abbruch oder Untersagung des Einsatzes der Drohne, egal aus 
welchem Grund, keine Luftaufnahmen zur Verfügung gestellt 
werden, ist das vereinbarte Honorar für den tatsächlich erfolgen 
Einsatz der Drohne durch den AG weiterhin zu vergüten.

Hirschberg Studios haftet nicht bei technischen Störungen der 
Kamera-/Technischen-Ausrüstung, außer bei Vorsatz oder 
grober Fahrlässigkeit.

13. Überlassene Unterlagen

An allen in Zusammenhang mit der Auftragserteilung dem 
Auftraggeber überlassenen Unterlagen, wie z. B. Kalkulationen, 
Zeichnungen etc., behält sich Hirschberg Studios Eigentums- 
und Urheberrechte vor. Diese Unterlagen dürfen Dritten nicht 
zugänglich gemacht werden, es sei denn, Hirschberg Studios 
erteilt dazu dem Auftraggeber die ausdrückliche schriftliche 
Zustimmung. Kommt kein Vertrag zustande, sind alle Unterlagen 
unverzüglich an Hirschberg Studios zurückzugeben.

14. Eigentumsvorbehalt

Hirschberg Studios behält sich das Eigentum an dem gelieferten 
Daten und/ oder Sachen bis zur vollständigen Zahlung 
sämtlicher Forderungen aus dem vereinbarten Vertrag vor. Dies 
gilt auch für alle zukünftigen Lieferungen, auch wenn Hirschberg 
Studios sich nicht stets ausdrücklich hierauf beruft. Hirschberg 
Studios ist berechtigt, den Zugang zu Daten zu sperren oder 
Daten unwiderruflich zu löschen, wenn der Auftraggeber sich 

10. Vermietung / Mietsachen

Die von Hirschberg Studios zu Verfügung gestellten Mietsachen 
sind durch den Auftraggeber pfleglich zu behandeln. 

Der Auftraggeber ist verpflichtet, die Mietsache während der 
Mietdauer ausreichend gegen Verlust und Beschädigung (z. B. 
durch Diebstahl oder Transportschäden) zu versichern.  

Mietsachen werden nur für den vereinbarten Zweck und nur für 
die Dauer der Mietzeit zur Verfügung gestellt. Während der 
Mietdauer - ab Abnahme bis zur Rückgabe bzw. Abbaubeginn - 
trägt der Auftraggeber die Gefahr für Beschädigung und Verlust 
und hat die nötigen Sorgfaltspflichten einzuhalten. Eine 
Überlassung an Dritte ist nicht gestattet. Der Auftraggeber hat 
sich bei Übergabe der Mietsache vom ordnungsgemäßen 
Zustand, der Verkehrssicherheit und der Vollständigkeit zu 
überzeugen. 

Der Auftraggeber haftet für Schäden, die durch unsachgemäße 
Nutzung, unzureichende Pflege oder Verstöße gegen die 
Sorgfaltspflichten entstehen.

Die Rücklieferung des Mietgegenstandes gilt als erfolgt, wenn 
der Gegenstand in ordnungsgemäßem Zustand beim 
Auftragnehmer oder einem gesondert vereinbarten Ort an den 
Auftragnehmer übergeben wird. 

Bei Überschreitung der vereinbarten Mietzeit ist der 
Auftragnehmer berechtigt bis zur tatsächlichen Übergabe der 
Mietsache eine Nutzungsentschädigung in Höhe des 
vereinbarten Mietzinses zu verlangen. Weitergehende 
Schadensersatzansprüche bleiben hiervon unberührt.

11. Aufbewahrung von Daten

Im Rahmen des Auftrags für den Auftraggeber erstellte Daten/ 
Files werden von Hirschberg Studios für einen Zeitraum von 3 
Monaten unentgeltlich aufbewahrt. Die Speicherfrist von 3 
Monaten beginnt mit dem Datum der finalen Datenübergabe an 
den Auftraggeber oder spätestens mit der Rechnungsstellung – 
je nachdem, was zuerst eintritt. Schlussrechnung. Nach dem 
Ablauf des genannten Zeitraums besteht kein Anspruch auf 
Zugriff auf die Daten seitens des Auftraggebers. Nach Ablauf 
dieses Zeitraums werden die Daten unwiderruflich gelöscht. 
Falls eine längere Speicherung gewünscht ist, kann dies gegen 
eine gesonderte Gebühr vereinbart werden. Die Kosten richten 
sich nach dem Speicherbedarf und der Dauer.

12. Haftung

Hirschberg Studios beschränkt hiermit die Haftung für 
Tätigkeiten auf vorsätzliche oder grob fahrlässige Handlungen 
für sich selbst und/oder seine Mitarbeiter. 

Hirschberg Studios übernimmt keine Gewährleistung oder 
Haftung für die Barrierefreiheit der erbrachten digitalen 
Leistungen (z. B. Websites, Apps, Videos, digitale Inhalte). Auch 
wenn Hirschberg Studios mit der Anpassung oder Erstellung 
digitaler Inhalte im Hinblick auf Barrierefreiheitsstandards 
beauftragt wird, übernimmt Hirschberg Studios keine Haftung für 
die vollständige oder dauerhafte Einhaltung gesetzlicher 
Vorgaben zur Barrierefreiheit, insbesondere im Rahmen des 
Barrierefreiheitsstärkungsgesetzes (BFSG) oder vergleichbarer 
Regelungen. Die abschließende Prüfung und Sicherstellung der 
Barrierefreiheit obliegt stets dem Auftraggeber.

12.1 Gewährleistung / Haftung von Dritten

Hirschberg Studios ist berechtigt, die zur Auftragserfüllung 
notwendigen Fremdleistungen im Namen und auf Rechnung des 
Auftraggebers zu bestellen. Der Auftraggeber verpflichtet sich, 
Hirschberg Studios im Innenverhältnis von sämtlichen 
Verbindlichkeiten freizustellen, die sich aus dem 
Vertragsabschluss ergeben, insbesondere der Kosten.

Soweit Hirschberg Studios Fremdleistungen im Namen und auf 
Rechnung des Auftraggebers beauftragt, kommt der Vertrag 
unmittelbar zwischen dem Auftraggeber und dem jeweiligen 
Dritten zustande. Hirschberg Studios haftet nicht für deren 
Leistungen und ist von jeglichen Ansprüchen freigestellt.

Hirschberg Studios haftet für die ordnungsgemäße Auswahl und 
Überwachung von Subunternehmern, jedoch nicht für deren 
eigenes Verschulden, soweit es sich nicht um eine wesentliche 
Vertragspflicht handelt.

12.2 Richtigkeit des Inhalts

Der Auftraggeber trägt die alleinige Verantwortung für die 
inhaltliche Richtigkeit der beauftragten Leistungen (z. B. Texte, 
Bild- oder Videomaterial). Hirschberg Studios übernimmt keine 
Prüfungspflicht und wird von jeglichen Ansprüchen Dritter 
freigestellt.

12.3 Liefer- und Leistungsverzögerungen

Ist es Hirschberg Studios aufgrund von höherer Gewalt (z. B. 
Naturkatastrophen, Pandemien, behördliche Anordnungen, 
Streiks) sowie unvorhersehbarer Ereignisse, die Hirschberg 
Studios die Erfüllung des Auftrags erschweren oder unmöglich 
machen (z. B. Störungen in der Kommunikationsinfrastruktur), 
verlängern sich die Liefer- und Leistungsfristen.

Hirschberg Studios haftet nicht für Verzögerungen, die durch 
höhere Gewalt sowie unvorhersehbarer Ereignisse entstehen. 
Ebenso übernimmt Hirschberg Studios keine Haftung für 
Verzögerungen oder Nichterfüllung von Leistungen, die durch 

Bits & Pieces Klausel

Der von Hirschberg Studios produzierte Content aus 
umgesetzten Produktionen ist frei von Rechten Dritter. Dies gilt 
nicht für Konzepte/Treatments/Director Interpretations (z.B. für 
Moods) – hier wird teilweise Material von Dritten verwendet. 
Sofern Lizenzen und/ oder Nutzungsrechte erworben werden 
müssen, sind diese seitens des Auftraggebers zu erwerben 
(Beispiel: Models, Darsteller, Schauspieler, Lizenzen und/ oder 
Nutzungsrechte dritter für Bild- oder Audioelemente). Der 
Auftraggeber gewährleistet Hirschberg Studios ebenfalls, dass 
seitens Auftraggeber für die Produktion geliefertes Bildmaterial 
und/ oder sonstiges schutzfähiges Material ebenfalls frei von 
Rechten Dritter ist. Die Rechteeinholung/ -klärung hierfür obliegt 
bei Auftraggeber und nicht bei Hirschberg Studios. Die Rechte 
an dem von Auftraggeber geliefertem Bildmaterial und/ oder 
sonstigem schutzfähigem Material verbleiben beim Auftraggeber.

Eine weitere kommerzielle/ nicht kommerzielle Nutzung und/ 
oder Weitergabe an Dritte darf nur nach vorheriger Rücksprache 
mit und nach schriftlicher Zustimmung durch Hirschberg Studios 
erfolgen. 

Sofern der Auftraggeber nicht ausdrücklich und schriftlich 
widerspricht, nutzt Hirschberg Studios den Auftrag sowie das 
produzierte Material zur Eigenpräsentation/ -werbung in jedem 
Fall und ohne Widerruf im Print, digital und Online, weltweit, 
zeitlich unbegrenzt. 

Sollte der Auftraggeber, die von Hirschberg Studios im Rahmen 
des Auftrags erbrachten Leistungen über den vereinbarten 
Rahmen hinaus nutzen bzw. nutzen lassen - was nur nach 
vorheriger schriftlicher Zustimmung von Hirschberg Studios 
gestattet ist - dann ist die weitergehende Nutzung und 
Nutzungsvergütung vorher mit Hirschberg Studios zu regeln. Im 
Falle unberechtigter Nutzung verpflichtet sich der Auftraggeber - 
ungeachtet etwaiger Schadensersatzansprüche von Hirschberg 
Studios - zur Zahlung einer Vertragsstrafe in Höhe von je 
10.000,00€ je Verstoß, wobei der Auftraggeber hiermit 
ausdrücklich zustimmt, dass jede einzelne Handlung als 
gesonderter Verstoß anzusehen ist.

Über den Umfang der Nutzung durch den Auftraggeber steht 
Hirschberg Studios ein Auskunftsanspruch zu.

7. Lieferzeiten 

Zwischen Auftraggeber und Hirschberg Studios wird ein 
Projekt-Timing, sowie das Freigabenhandling detailliert 
vereinbart. Bei den genannten Terminen für die Lieferung der 
Waren bzw. der Erbringung unserer Leistungen handelt es sich 
um unverbindliche Plantermine.

Der Beginn der von Hirschberg Studios angegebenen Lieferzeit 
setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der 
Verpflichtungen des Auftraggebers voraus. Die Einrede des nicht 

erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten. Kommt der Auftraggeber 
in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige 
Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns insoweit 
entstehenden Schaden, einschließlich etwaiger 
Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Weitergehende 
Ansprüche bleiben vorbehalten. Sofern vorstehende 
Voraussetzungen vorliegen, geht die Gefahr eines zufälligen 
Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der 
Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den Auftraggeber über, in dem 
dieser in Annahme- oder Schuldnerverzug geraten ist.

8. Überstundenregelung 

8.1 bei Foto-/Dreh-/Aufnahmearbeiten

Wird die für die Aufnahmearbeiten vorgesehene Tagesarbeitszeit 
überschritten, so erhöht sich das Honorar entsprechend dem 
Aufwand. Ein Dreh-/Produktionstag umfasst inklusive An- und 
Abreise acht Arbeitsstunden. Überstunden werden auf 
Stundensatzbasis zzgl. folgender Zuschläge berechnet:

1. und 2. Überstunde: zzgl. 25% 
3. und 4. Überstunde: zzgl. 50%
 
8.2 bei Event- und Messe-Produktionen

Wird die für die Produktion die vorgesehene Tagesarbeitszeit 
überschritten, so erhöht sich das Honorar entsprechend dem 
Aufwand. Ein Produktionstag umfasst inklusive An- und Abreise 
acht Arbeitsstunden. Überstunden werden auf Stundensatzbasis 
zzgl. folgender Zuschläge berechnet: 

1. und 2. Überstunde: zzgl. 25% 
3. und 4. Überstunde: zzgl. 50%

9. Spesen, Fahrt- und Reisekosten sowie Kosten für 
Übernachtungen

Sofern nicht ausdrücklich schriftlich anderweitig vereinbart, sind 
Fahrt-, Reisekosten und Spesen für Reisen und 
Übernachtungen, die im Zusammenhang mit einem Auftrag zu 
unternehmen sind, grundsätzlich vom Auftraggeber zu tragen. 
Entstehen im Zusammenhang mit notwendigen Reisen 
Nebenkosten, z.B. für zusätzliche Versicherungen sind diese 
ebenfalls vom Auftraggeber zu tragen. Dies gilt insbesondere für 
Transportversicherungen oder projektbezogene 
Zusatzversicherungen, die im Rahmen des Auftrags notwendig 
werden.

 

Reklamationen hinsichtlich der künstlerischen Gestaltung sind 
ausgeschlossen. Die Abnahme kann insbesondere nicht aus 
Gründen abgelehnt werden, die subjektiven Vorlieben, wie etwa 
Farbgestaltung oder Musikauswahl, entsprechen, sofern die 
Arbeit vertragsgemäß erfolgt ist. Ein eventuelles Nicht-Gefallen 
begründet keine Kürzung der Vergütung. Qualitätsforderungen, 
die subjektiver Beurteilung unterliegen, insbesondere 
Farbgebung, Design, Helligkeit, Kontrast, Schnitt, Musikwahl 
und/oder Lautstärke begründen keinen 
Gewährleistungsanspruch. Die Gewährleistungsansprüche des 
Auftraggebers beschränken sich auf das Recht zur 
Nachbesserung durch schriftlich vereinbarte Korrekturschleifen. 
Hierfür erhält Hirschberg Studios eine angemessene Frist. Das 
Gewährleistungsrecht erlischt, wenn der Auftraggeber ohne 
vorherige schriftliche Zustimmung von Hirschberg Studios selbst 
Veränderungen an den Arbeiten vorgenommen hat bzw. 
vornehmen ließ.

4.3 Korrekturen/ Revisionen

Korrekturen/Revisionen (Änderungswünsche des Auftraggebers) 
sind im Leistungsumfang nur dann enthalten, wenn diese 
ausdrücklich schriftlich aufgeführt sind. Wünscht der 
Auftraggeber Änderungen, welche nicht im Leistungsumfang 
enthalten sind, so trägt er die dadurch entstehenden 
Mehrkosten. Diese werden nach Aufwand gesondert berechnet.

4.4 Mängel

Mit der abgeschlossenen Übergabe des produzierten Materials 
gilt die Leistung als erbracht. Mängelrügen müssen sofort bei 
Hirschberg Studios eingehen, spätestens jedoch einen Tag (1 
Tag) nach Übergabe und/ oder Abnahme. 

Als Mängel nicht anzusehen sind: natürliche Abnutzung, 
fehlerhafte Nutzung durch den Auftraggeber und/ oder Dritter, 
fehlerhafte Aufstellung und/ oder Montage durch den 
Auftraggeber oder Dritter, unsachgemäße Beanspruchung bzw. 
Belastung und sonstige Einflüsse aller Art, sofern diese nicht auf 
ein Verschulden von Hirschberg Studios zurückzuführen sind. 

5. Vertragsauflösung/ Stornierung

Storniert der Auftraggeber einen bestätigten Auftrag, so 
verpflichtet er sich zu nachfolgenden Zahlungen:

50% des vereinbarten Gesamtbudgets, wenn die Absage mehr 
als ein Monat vor der Veranstaltung/Produktion,
85% des vereinbarten Gesamtbudgets, wenn die Absage mehr 
als zwei Wochen und bis zu einem Monat vor der 
Veranstaltung/Produktion und
100% des vereinbarten Gesamtbudgets, wenn die Absage 
weniger als zwei Wochen

vor der Veranstaltung/Produktion erfolgt. 

Findet die Veranstaltung/ Produktion an mehreren Tagen statt, 
so ist jeweils der erste Veranstaltungs-/Produktionstag 
maßgeblich. Hiervon unbenommen sind etwaige 
Schadenersatzansprüche von Hirschberg Studios. Die 
angefallenen Planungs-, Organisations- und Materialkosten 
werden zu 100% vom Auftraggeber übernommen.

Sollte der Auftrag aufgrund höherer Gewalt (z. B. Pandemien, 
Naturkatastrophen, behördliche Anordnungen) nicht 
durchführbar sein, gelten die vorgenannten Stornoregelungen 
entsprechend.

Der Auftraggeber ist berechtigt, nachzuweisen, dass Hirschberg 
Studios geringere Kosten entstanden sind als hier angegeben.

6. Nutzungsbedingungen/ Nutzungsrechte 

Zeitlich und räumlich unbeschränkte Nutzungsrechte sind, 
sofern nicht anders verhandelt und schriftlich seitens Hirschberg 
Studios bestätigt, im Honorar ausdrücklich nicht mitenthalten.

Der von Hirschberg Studios final produzierte und zur Verfügung 
gestellte Content (Bild- und/ oder Filmmaterial) und/ oder 
sonstiges schutzfähiges Material darf ausschließlich im Rahmen 
der angefragten Nutzung verwendet und genutzt werden. Eine 
hierüber, wie auch immer geartete Nutzung ist unzulässig. 
Ausschließliche Nutzungsrechte, medienbezogene oder 
räumliche Exklusivrechte oder Sperrfristen müssen gesondert 
vereinbart werden und bedingen einen Aufschlag auf das 
vereinbarte Honorar/Auftragssumme.

Das Bearbeitungsrecht am Content (Bild- oder Filmmaterial) 
und/ oder sonstiges schutzfähiges Material obliegt 
ausschließlich bei Hirschberg Studios.

Hirschberg Studios hat Anspruch auf Namensnennung, z.B. auf 
der Website bzw. innerhalb des YouTube-Beschreibungstextes: 
„Produktion: www.hirschberg-studios.com“.

Zusätzlich darf der final produzierte Content und/ oder sonstiges 
schutzfähiges Material vom Auftraggeber für interne 
Dokumentationszwecke (Eventdokumentation in Bild und/ oder 
Film) verwendet werden. 
Die Eventdokumentation und Aufzeichnungen vom Event (in Bild 
und/ oder Film) darf von Auftraggeber für die eventspezifische 
Öffentlichkeitsarbeit verwendet werden.
Die Herausgabe bzw. Lieferung der Rohdaten/ Rohfiles ist 
ausgeschlossen und verbleiben bei Hirschberg Studios. 
Zugrundeliegende Einzelteile (Bits & Pieces) werden von 
Hirschberg Studios nicht an Auftraggeber übertragen

Allgemeine Geschäftsbedingungen, Nutzungsbedingungen 
und Nutzungsrechteregelungen

1. Geltungsbereich

Die nachstehenden allgemeinen Geschäfts- und 
Nutzungsbedingungen (im Folgenden „AGNB“) gelten für alle 
Vertragsverhältnisse, die durch Hirschberg Studios eingegangen 
werden. Anderweitige allgemeine Geschäftsbedingungen mit 
Bestimmungen, welche im Widerspruch zu den nachstehend 
getroffenen Bestimmungen stehen, kommen auf diese 
Vertragsverhältnisse nicht zur Anwendung. 

Abweichende oder entgegenstehende Geschäftsbedingungen 
des Auftraggebers werden nur Vertragsbestandteil, wenn sie von 
Hirschberg Studios ausdrücklich und schriftlich anerkannt 
wurden.

Es gilt ausschließlich deutsches Recht.
Die Vertragssprache ist Deutsch.

2. Leistungsumfang

Hirschberg Studios übernimmt die vom Auftraggeber 
angefragten Leistungen im Rahmen des dafür vereinbarten 
Honorars. Zusätzlich angefragte Leistungen sind nicht 
Bestandteil des vereinbarten Leistungs- und Honorarumfangs. 
Zusätzliche Leistungen sind solche, die über den ausdrücklich 
im Vertrag beschriebenen Umfang hinausgehen. Diese bedürfen 
einer gesonderten schriftlichen Vereinbarung und Vergütung. 
Der Auftraggeber hat Hirschberg Studios alle erforderlichen 
Daten und Unterlagen – rechtefrei – zur Verfügung zu stellen.

Die jeweils aktuell von Hirschberg Studios dem Auftraggeber 
vorgelegte Fassung des Kostenvoranschlags/ Angebots/ 
Budgets wird Vertragsbestandteil. Die vorgelegten Kosten 
können im Produktionsprozess angepasst werden. Hirschberg 
Studios legt dem Auftraggeber solche Kostenänderungen 
umgehend vor. Die vorgelegten Preise/ Kosten sind rein netto zu 
verstehen. Die jeweilige gesetzliche Umsatzsteuer wird bei 
Rechnungstellung berechnet.

Allgemein gilt bei Vertragsabschluss (Beauftragung) die im 
Kostenvoranschlag vereinbarten Zahlungsziele. Diese sind 
innerhalb, sofern nicht anders vereinbart, innerhalb von 7 
Werktagen zu zahlen. Abweichende Zahlungsbedingungen 
können gesondert zwischen Hirschberg Studios und dem 
Auftraggeber schriftlich vereinbart werden. Bei verspäteter 
Zahlung kommen die gesetzlichen Verzugsregelungen zur 
Anwendung. 

Weicht die Rechnungsadresse von der Adresse des 
Auftraggebers ab, so ist dies Hirschberg Studios rechtzeitig 
mitzuteilen. Kommt der Auftraggeber seiner Zahlungspflicht nicht 
nach, so besteht ein Zurückbehaltungsrecht an den 

Auftragsergebnissen bzw. die Unterbrechung der Ausführung 
des Auftrages seitens Hirschberg Studios bis zum Eingang der 
fälligen Zahlung, ohne dass Hirschberg Studios hieraus 
entstehende Folgen selbst zu vertreten hat. Weitere Rechte des 
Auftraggebers bleiben hiervon unberührt.

Hirschberg Studios behält sich das Recht vor Subunternehmer 
zur Vertragserfüllung zu beauftragen und schließt 
eigenverantwortlich entsprechende Vereinbarung mit 
Subunternehmern ab.

Unentgeltliche Tätigkeiten sind nicht berufsüblich und 
grundsätzlich ausgeschlossen.

3. Lizensierungen und Genehmigungen

Die Lizenzierung von künstlerischen Leistungen Dritter (z.B. 
Musik oder Videomaterial) erfolgt grundsätzlich durch den 
Auftraggeber. Die Kosten dafür trägt der Auftraggeber. Er erwirbt 
die entsprechenden Nutzungsrechte und überträgt Hirschberg 
Studios die Dateien zur Erbringung der im Vertrag vereinbarten 
Leistungen.

Hirschberg Studios haftet nur für vorsätzliche oder grob 
fahrlässige Pflichtverletzungen. Eine Haftung für Schäden, die 
aus der Nutzung des bereitgestellten Materials entstehen, ist 
ausgeschlossen, soweit diese nicht auf einer schuldhaften 
Pflichtverletzung beruhen.

Der Auftraggeber stellt Hirschberg Studios von allen Ansprüchen 
Dritter frei, die aus der Nutzung von Material, für das der 
Auftraggeber die Rechte nicht ordnungsgemäß erworben hat, 
entstehen.

Der Auftraggeber ist eigens dafür verantwortlich, vor 
Auftragsbeginn jedoch bis spätestens vor 10 Werktage vor 
Produktionsbeginn, sämtliche erforderlichen Genehmigungen zu 
erteilen und/ oder einzuholen, sofern nicht schriftlich vereinbart 
wurde, dass Hirschberg Studios diese Leistung übernimmt.
 
4. Abnahme, Korrekturen & Mängel

4.1 Abnahme

Die Umsetzung erfolgt auf der Basis des vom Auftraggeber 
erstellten und/oder freigegebenen Konzept. Das produzierte 
Material gilt vom Auftraggeber als abgenommen, wenn entweder 
eine ordnungsgemäße Übergabe oder die Nutzung durch den 
Auftraggeber ohne Übergabe stattgefunden hat. 

4.2 Gestaltungsfreiheit

Im Rahmen des Auftrags besteht seitens Hirschberg Studios 
Gestaltungsfreiheit. Durch seine Auftragserteilung bestätigt der 
Auftraggeber, sich vor Auftragserteilung hinreichend von der 
gestalterischen Qualität der Leistungen überzeugt zu haben. 
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vertragswidrig verhält.

Die Nutzung der gelieferten Daten oder Sachen durch den 
Auftraggeber ist vor vollständiger Zahlung nicht gestattet, es sei 
denn, Hirschberg Studios erteilt ausdrücklich schriftlich eine 
Nutzungserlaubnis.
 
Der Auftraggeber trägt ab dem Zeitpunkt der Übergabe an den 
Transportdienstleister die Gefahr des zufälligen Untergangs oder 
der zufälligen Verschlechterung, auch wenn das Eigentum erst 
mit vollständiger Zahlung an den Auftraggeber übergeht.

Der Auftraggeber ist verpflichtet, solange das Eigentum noch 
nicht auf ihn übergegangen ist, die Sache pfleglich zu 
behandeln. Insbesondere ist er verpflichtet, diese auf eigene 
Kosten gegen Schäden aller Art, insbesondere Diebstahl-, 
Feuer- und Wasserschäden ausreichend zum Neuwert zu 
versichern (Hinweis: nur zulässig bei Verkauf hochwertiger 
Güter). 

Müssen Wartungs-, Reparatur- und Inspektionsarbeiten 
durchgeführt werden, hat der Auftraggeber diese auf eigene 
Kosten rechtzeitig auszuführen. 

Solange das Eigentum noch nicht übergegangen ist, hat uns der 
Auftraggeber unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn 
der gelieferte Gegenstand gepfändet oder sonstigen Eingriffen 
Dritter ausgesetzt ist. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns 
die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage 
gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Auftraggeber für den 
uns entstandenen Ausfall.

15. Wettbewerber

Tätigkeiten für Wettbewerber des Auftraggebers sind Hirschberg 
Studios grundsätzlich erlaubt. Einen Konkurrenzausschluss ist 
nur per gesonderter vorab getroffener freiwilliger schriftlicher 
Vereinbarung möglich, in der Zeitraum, Umfang und die 
gesonderte Vergütung geregelt werden.
Der Abschluss eines Vertrages mit einem Wettbewerber des 
Auftraggebers stellt keinen Rücktrittsgrund im Sinne von Punkt 
16) dar. Ein Konkurrenzausschluss kann nur durch gesonderte 
schriftliche Vereinbarung erfolgen.

16. Rücktrittsrecht 

Ein Rücktritt von Hirschberg Studios aufgrund höherer Gewalt 
(z.B. Naturkatastrophen, Pandemien, behördliche Maßnahmen, 
Streiks) oder unvorhergesehener Ereignisse (z.B. Ausfall 
technischer Infrastruktur) kann nicht durch mündliche 
Nebenabreden ausgeschlossen werden. Änderungen dieser 
Rücktrittsrechte bedürfen der Schriftform gemäß Punkt 17.

17. Nebenabreden & Ergänzungen 

Nebenabreden und/ oder Ergänzungen zu den Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen und Nutzungsbedingungen/ 
Nutzungsrechten bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. 
Dies gilt auch für den Verzicht auf diese schriftliche 
Formanforderungsklausel.

18. Erfüllungsort, Gerichtstand, Wirksamkeit

Erfüllungsort und Gerichtstand für beide Teile ist ausschließlich 
der Sitz von Hirschberg Studios.

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Diese Geschäftsbedingungen werden mit der Auftragserteilung 
bzw. bei der Bestätigung eines Angebots/ Kostenvoranschlags 
von Hirschberg Studios wirksam, sofern nicht andere oder 
zusätzliche Regelungen schriftlich getroffen werden.

Sollte eine dieser Vereinbarungen gegen gesetzliche 
Vorschriften verstoßen, so soll die entsprechende gesetzliche 
Regelung an diese Stelle treten. Die Unwirksamkeit einzelner 
vorstehender Bestimmungen lässt die Wirksamkeit der übrigen 
unberührt. Diese sind durch wirksame Bestimmungen zu 
ersetzen.

19. Salvatorische Klausel 

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam 
oder undurchführbar sein bzw. werden, so führt dies nicht zur 
Unwirksamkeit des gesamten Vertrages oder zur Unwirksamkeit 
sämtlicher vorstehender Bestimmungen. Soweit der Vertrag oder 
diese AGB Regelungs-lücken enthält, gelten zur Ausfüllung 
dieser Lücken die rechtlich wirksamen Regelungen als 
vereinbart, welche die Vertragspartner nach den wirtschaftlichen 
Zielsetzungen des Vertrages und dem Zweck dieser AGB 
vereinbart hätten, wenn sie die Regelungslücke gekannt hätten. 
Gerichtsstand für alle etwaigen Streitigkeiten aus der 
Geschäftsbeziehung zwischen dem Verwender und dem 
Auftraggeber ist Berlin. Zwingende gesetzliche Bestimmungen 
über ausschließliche Gerichtsstände bleiben von dieser 
Regelung unberührt. 

HIRSCHBERG STUDIOS GmbH
Stand: Juni, 2025

von Hirschberg Studios oder dem Auftraggeber beauftragte 
Dritte verursacht werden, es sei denn, es liegt grobe 
Fahrlässigkeit oder Vorsatz seitens Hirschberg Studios vor. 

Wetterbedingte Verzögerungen oder Verschiebungen von 
Produktionen sind nicht in den kalkulierten Kosten enthalten. 
Hierdurch anfallende Mehrkosten trägt der Auftraggeber.

Hirschberg Studios haftet nicht für entstandene Schäden z.B. an 
ihm überlassenem Material. Hirschberg Studios haftet für leichte 
Fahrlässigkeit nur, sofern eine Pflicht verletzt wird, deren 
Einhaltung für die Erreichung des Vertragszwecks von 
besonderer Bedeutung ist (Kardinalpflicht).

Der Auftraggeber sichert zu, dass er über sämtlichen 
erforderlichen Rechten an den überlassenen Materialien (z. B. 
Texte, Bilder, Logos) verfügt. Er stellt Hirschberg Studios von 
sämtlichen Ansprüchen Dritter frei, die aufgrund fehlender 
Rechte geltend gemacht werden.

Hirschberg Studios gibt keine aus seinen Leistungen 
resultierenden Erfolgsversprechen ab. Der AG kann aus den 
Dienstleistungen von Hirschberg Studios keine 
Gewährleistungsrechte, also das Recht auf einen bestimmten 
Erfolg, ableiten.

12.4 Gefahrübergang bei Versendung

Mit Übergabe der Ware an den Transportdienstleister geht die 
Gefahr des zufälligen Untergangs oder der Verschlechterung auf 
den Auftraggeber über.

Material von Hirschberg Studios reist stets auf Kosten und 
Gefahr des Auftraggebers, sofern nicht anders schriftlich 
vereinbart. Gewünschte und von Hirschberg Studios für 
erforderlich gehaltene Verpackung wird gesondert in Rechnung 
gestellt. Gleiches gilt für Versandgüter des Auftraggebers. 

Teile des Auftraggebers, die bei der Herstellung oder Montage 
verwandt werden sollen, müssen zum vereinbarten Termin frei 
Werk bzw. Montagestelle angeliefert werden. Die Rücklieferung 
solcher Teile erfolgt, sofern anderes nicht vereinbart ist, unfrei ab 
Werk oder Verwendungsort auf Gefahr des Auftraggebers. 

Jede Gefahr geht soweit nichts anderes vereinbart ist auf den 
Auftraggeber über, wenn die Güter den Betrieb verlassen oder 
dem Auftraggeber zur Verfügung gestellt werden. Dies gilt auch 
in den Fällen, in denen frachtfreie Lieferung vereinbart ist. 

Kann die versandbereite Ware aus Gründen, die der 
Auftraggeber zu vertreten hat, nicht zur Auslieferung gebracht 
werden, geht die Gefahr am Tage der Versandbereitschaft auf 
den Auftraggeber über. Leistungen gelten nach Zustellung der 
Versandbereitschaftsanzeige an den Auftraggeber als erfüllt. 

Sollen Exponate des Auftraggebers (mit-) befördert werden, 

gelten die vorstehenden Regelungen entsprechend. 

12.5 Einlagerung

Hirschberg Studios lagert keine Gegenstände des Auftraggebers 
ein, sofern dies nicht Bestandteil des Auftrages ist. Für die 
eingelagerten Gegenstände haftet der Auftragnehmer nur bei 
Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. 
Für die Dauer der Einlagerung obliegt es dem Auftraggeber eine 
Versicherung gegen die Risiken eines Feuer-, Sturm-, 
Elementar- oder Wasserschadens sowie gegen das Risiko eines 
Diebstahl- oder Vandalismusschadens für sein Eigentum 
abzuschließen.

12.6 Drohnen / Technische Ausrüstung

Hirschberg Studios hat, bei Einsatz einer Drohne für die 
Haftpflichtversicherung einer Drohne zu sorgen. Der Einsatz der 
Drohne ist nur unter geeigneten Wetterbedingungen und 
Vorschiften möglich, die Entscheidung hierzu fällt ausschließlich 
Hirschberg Studios. Wurde ein Auftrag für Drohnenaufnahmen 
durch den Auftraggeber erteilt, gilt die Startplatzgenehmigung 
vom Grundstück des Auftraggebers und/ oder den vom 
Auftraggeber kommunizierten Drehorten als erteilt. Können bei 
Abbruch oder Untersagung des Einsatzes der Drohne, egal aus 
welchem Grund, keine Luftaufnahmen zur Verfügung gestellt 
werden, ist das vereinbarte Honorar für den tatsächlich erfolgen 
Einsatz der Drohne durch den AG weiterhin zu vergüten.

Hirschberg Studios haftet nicht bei technischen Störungen der 
Kamera-/Technischen-Ausrüstung, außer bei Vorsatz oder 
grober Fahrlässigkeit.

13. Überlassene Unterlagen

An allen in Zusammenhang mit der Auftragserteilung dem 
Auftraggeber überlassenen Unterlagen, wie z. B. Kalkulationen, 
Zeichnungen etc., behält sich Hirschberg Studios Eigentums- 
und Urheberrechte vor. Diese Unterlagen dürfen Dritten nicht 
zugänglich gemacht werden, es sei denn, Hirschberg Studios 
erteilt dazu dem Auftraggeber die ausdrückliche schriftliche 
Zustimmung. Kommt kein Vertrag zustande, sind alle Unterlagen 
unverzüglich an Hirschberg Studios zurückzugeben.

14. Eigentumsvorbehalt

Hirschberg Studios behält sich das Eigentum an dem gelieferten 
Daten und/ oder Sachen bis zur vollständigen Zahlung 
sämtlicher Forderungen aus dem vereinbarten Vertrag vor. Dies 
gilt auch für alle zukünftigen Lieferungen, auch wenn Hirschberg 
Studios sich nicht stets ausdrücklich hierauf beruft. Hirschberg 
Studios ist berechtigt, den Zugang zu Daten zu sperren oder 
Daten unwiderruflich zu löschen, wenn der Auftraggeber sich 

10. Vermietung / Mietsachen

Die von Hirschberg Studios zu Verfügung gestellten Mietsachen 
sind durch den Auftraggeber pfleglich zu behandeln. 

Der Auftraggeber ist verpflichtet, die Mietsache während der 
Mietdauer ausreichend gegen Verlust und Beschädigung (z. B. 
durch Diebstahl oder Transportschäden) zu versichern.  

Mietsachen werden nur für den vereinbarten Zweck und nur für 
die Dauer der Mietzeit zur Verfügung gestellt. Während der 
Mietdauer - ab Abnahme bis zur Rückgabe bzw. Abbaubeginn - 
trägt der Auftraggeber die Gefahr für Beschädigung und Verlust 
und hat die nötigen Sorgfaltspflichten einzuhalten. Eine 
Überlassung an Dritte ist nicht gestattet. Der Auftraggeber hat 
sich bei Übergabe der Mietsache vom ordnungsgemäßen 
Zustand, der Verkehrssicherheit und der Vollständigkeit zu 
überzeugen. 

Der Auftraggeber haftet für Schäden, die durch unsachgemäße 
Nutzung, unzureichende Pflege oder Verstöße gegen die 
Sorgfaltspflichten entstehen.

Die Rücklieferung des Mietgegenstandes gilt als erfolgt, wenn 
der Gegenstand in ordnungsgemäßem Zustand beim 
Auftragnehmer oder einem gesondert vereinbarten Ort an den 
Auftragnehmer übergeben wird. 

Bei Überschreitung der vereinbarten Mietzeit ist der 
Auftragnehmer berechtigt bis zur tatsächlichen Übergabe der 
Mietsache eine Nutzungsentschädigung in Höhe des 
vereinbarten Mietzinses zu verlangen. Weitergehende 
Schadensersatzansprüche bleiben hiervon unberührt.

11. Aufbewahrung von Daten

Im Rahmen des Auftrags für den Auftraggeber erstellte Daten/ 
Files werden von Hirschberg Studios für einen Zeitraum von 3 
Monaten unentgeltlich aufbewahrt. Die Speicherfrist von 3 
Monaten beginnt mit dem Datum der finalen Datenübergabe an 
den Auftraggeber oder spätestens mit der Rechnungsstellung – 
je nachdem, was zuerst eintritt. Schlussrechnung. Nach dem 
Ablauf des genannten Zeitraums besteht kein Anspruch auf 
Zugriff auf die Daten seitens des Auftraggebers. Nach Ablauf 
dieses Zeitraums werden die Daten unwiderruflich gelöscht. 
Falls eine längere Speicherung gewünscht ist, kann dies gegen 
eine gesonderte Gebühr vereinbart werden. Die Kosten richten 
sich nach dem Speicherbedarf und der Dauer.

12. Haftung

Hirschberg Studios beschränkt hiermit die Haftung für 
Tätigkeiten auf vorsätzliche oder grob fahrlässige Handlungen 
für sich selbst und/oder seine Mitarbeiter. 

Hirschberg Studios übernimmt keine Gewährleistung oder 
Haftung für die Barrierefreiheit der erbrachten digitalen 
Leistungen (z. B. Websites, Apps, Videos, digitale Inhalte). Auch 
wenn Hirschberg Studios mit der Anpassung oder Erstellung 
digitaler Inhalte im Hinblick auf Barrierefreiheitsstandards 
beauftragt wird, übernimmt Hirschberg Studios keine Haftung für 
die vollständige oder dauerhafte Einhaltung gesetzlicher 
Vorgaben zur Barrierefreiheit, insbesondere im Rahmen des 
Barrierefreiheitsstärkungsgesetzes (BFSG) oder vergleichbarer 
Regelungen. Die abschließende Prüfung und Sicherstellung der 
Barrierefreiheit obliegt stets dem Auftraggeber.

12.1 Gewährleistung / Haftung von Dritten

Hirschberg Studios ist berechtigt, die zur Auftragserfüllung 
notwendigen Fremdleistungen im Namen und auf Rechnung des 
Auftraggebers zu bestellen. Der Auftraggeber verpflichtet sich, 
Hirschberg Studios im Innenverhältnis von sämtlichen 
Verbindlichkeiten freizustellen, die sich aus dem 
Vertragsabschluss ergeben, insbesondere der Kosten.

Soweit Hirschberg Studios Fremdleistungen im Namen und auf 
Rechnung des Auftraggebers beauftragt, kommt der Vertrag 
unmittelbar zwischen dem Auftraggeber und dem jeweiligen 
Dritten zustande. Hirschberg Studios haftet nicht für deren 
Leistungen und ist von jeglichen Ansprüchen freigestellt.

Hirschberg Studios haftet für die ordnungsgemäße Auswahl und 
Überwachung von Subunternehmern, jedoch nicht für deren 
eigenes Verschulden, soweit es sich nicht um eine wesentliche 
Vertragspflicht handelt.

12.2 Richtigkeit des Inhalts

Der Auftraggeber trägt die alleinige Verantwortung für die 
inhaltliche Richtigkeit der beauftragten Leistungen (z. B. Texte, 
Bild- oder Videomaterial). Hirschberg Studios übernimmt keine 
Prüfungspflicht und wird von jeglichen Ansprüchen Dritter 
freigestellt.

12.3 Liefer- und Leistungsverzögerungen

Ist es Hirschberg Studios aufgrund von höherer Gewalt (z. B. 
Naturkatastrophen, Pandemien, behördliche Anordnungen, 
Streiks) sowie unvorhersehbarer Ereignisse, die Hirschberg 
Studios die Erfüllung des Auftrags erschweren oder unmöglich 
machen (z. B. Störungen in der Kommunikationsinfrastruktur), 
verlängern sich die Liefer- und Leistungsfristen.

Hirschberg Studios haftet nicht für Verzögerungen, die durch 
höhere Gewalt sowie unvorhersehbarer Ereignisse entstehen. 
Ebenso übernimmt Hirschberg Studios keine Haftung für 
Verzögerungen oder Nichterfüllung von Leistungen, die durch 

Bits & Pieces Klausel

Der von Hirschberg Studios produzierte Content aus 
umgesetzten Produktionen ist frei von Rechten Dritter. Dies gilt 
nicht für Konzepte/Treatments/Director Interpretations (z.B. für 
Moods) – hier wird teilweise Material von Dritten verwendet. 
Sofern Lizenzen und/ oder Nutzungsrechte erworben werden 
müssen, sind diese seitens des Auftraggebers zu erwerben 
(Beispiel: Models, Darsteller, Schauspieler, Lizenzen und/ oder 
Nutzungsrechte dritter für Bild- oder Audioelemente). Der 
Auftraggeber gewährleistet Hirschberg Studios ebenfalls, dass 
seitens Auftraggeber für die Produktion geliefertes Bildmaterial 
und/ oder sonstiges schutzfähiges Material ebenfalls frei von 
Rechten Dritter ist. Die Rechteeinholung/ -klärung hierfür obliegt 
bei Auftraggeber und nicht bei Hirschberg Studios. Die Rechte 
an dem von Auftraggeber geliefertem Bildmaterial und/ oder 
sonstigem schutzfähigem Material verbleiben beim Auftraggeber.

Eine weitere kommerzielle/ nicht kommerzielle Nutzung und/ 
oder Weitergabe an Dritte darf nur nach vorheriger Rücksprache 
mit und nach schriftlicher Zustimmung durch Hirschberg Studios 
erfolgen. 

Sofern der Auftraggeber nicht ausdrücklich und schriftlich 
widerspricht, nutzt Hirschberg Studios den Auftrag sowie das 
produzierte Material zur Eigenpräsentation/ -werbung in jedem 
Fall und ohne Widerruf im Print, digital und Online, weltweit, 
zeitlich unbegrenzt. 

Sollte der Auftraggeber, die von Hirschberg Studios im Rahmen 
des Auftrags erbrachten Leistungen über den vereinbarten 
Rahmen hinaus nutzen bzw. nutzen lassen - was nur nach 
vorheriger schriftlicher Zustimmung von Hirschberg Studios 
gestattet ist - dann ist die weitergehende Nutzung und 
Nutzungsvergütung vorher mit Hirschberg Studios zu regeln. Im 
Falle unberechtigter Nutzung verpflichtet sich der Auftraggeber - 
ungeachtet etwaiger Schadensersatzansprüche von Hirschberg 
Studios - zur Zahlung einer Vertragsstrafe in Höhe von je 
10.000,00€ je Verstoß, wobei der Auftraggeber hiermit 
ausdrücklich zustimmt, dass jede einzelne Handlung als 
gesonderter Verstoß anzusehen ist.

Über den Umfang der Nutzung durch den Auftraggeber steht 
Hirschberg Studios ein Auskunftsanspruch zu.

7. Lieferzeiten 

Zwischen Auftraggeber und Hirschberg Studios wird ein 
Projekt-Timing, sowie das Freigabenhandling detailliert 
vereinbart. Bei den genannten Terminen für die Lieferung der 
Waren bzw. der Erbringung unserer Leistungen handelt es sich 
um unverbindliche Plantermine.

Der Beginn der von Hirschberg Studios angegebenen Lieferzeit 
setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der 
Verpflichtungen des Auftraggebers voraus. Die Einrede des nicht 

erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten. Kommt der Auftraggeber 
in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige 
Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns insoweit 
entstehenden Schaden, einschließlich etwaiger 
Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Weitergehende 
Ansprüche bleiben vorbehalten. Sofern vorstehende 
Voraussetzungen vorliegen, geht die Gefahr eines zufälligen 
Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der 
Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den Auftraggeber über, in dem 
dieser in Annahme- oder Schuldnerverzug geraten ist.

8. Überstundenregelung 

8.1 bei Foto-/Dreh-/Aufnahmearbeiten

Wird die für die Aufnahmearbeiten vorgesehene Tagesarbeitszeit 
überschritten, so erhöht sich das Honorar entsprechend dem 
Aufwand. Ein Dreh-/Produktionstag umfasst inklusive An- und 
Abreise acht Arbeitsstunden. Überstunden werden auf 
Stundensatzbasis zzgl. folgender Zuschläge berechnet:

1. und 2. Überstunde: zzgl. 25% 
3. und 4. Überstunde: zzgl. 50%
 
8.2 bei Event- und Messe-Produktionen

Wird die für die Produktion die vorgesehene Tagesarbeitszeit 
überschritten, so erhöht sich das Honorar entsprechend dem 
Aufwand. Ein Produktionstag umfasst inklusive An- und Abreise 
acht Arbeitsstunden. Überstunden werden auf Stundensatzbasis 
zzgl. folgender Zuschläge berechnet: 

1. und 2. Überstunde: zzgl. 25% 
3. und 4. Überstunde: zzgl. 50%

9. Spesen, Fahrt- und Reisekosten sowie Kosten für 
Übernachtungen

Sofern nicht ausdrücklich schriftlich anderweitig vereinbart, sind 
Fahrt-, Reisekosten und Spesen für Reisen und 
Übernachtungen, die im Zusammenhang mit einem Auftrag zu 
unternehmen sind, grundsätzlich vom Auftraggeber zu tragen. 
Entstehen im Zusammenhang mit notwendigen Reisen 
Nebenkosten, z.B. für zusätzliche Versicherungen sind diese 
ebenfalls vom Auftraggeber zu tragen. Dies gilt insbesondere für 
Transportversicherungen oder projektbezogene 
Zusatzversicherungen, die im Rahmen des Auftrags notwendig 
werden.

 

Reklamationen hinsichtlich der künstlerischen Gestaltung sind 
ausgeschlossen. Die Abnahme kann insbesondere nicht aus 
Gründen abgelehnt werden, die subjektiven Vorlieben, wie etwa 
Farbgestaltung oder Musikauswahl, entsprechen, sofern die 
Arbeit vertragsgemäß erfolgt ist. Ein eventuelles Nicht-Gefallen 
begründet keine Kürzung der Vergütung. Qualitätsforderungen, 
die subjektiver Beurteilung unterliegen, insbesondere 
Farbgebung, Design, Helligkeit, Kontrast, Schnitt, Musikwahl 
und/oder Lautstärke begründen keinen 
Gewährleistungsanspruch. Die Gewährleistungsansprüche des 
Auftraggebers beschränken sich auf das Recht zur 
Nachbesserung durch schriftlich vereinbarte Korrekturschleifen. 
Hierfür erhält Hirschberg Studios eine angemessene Frist. Das 
Gewährleistungsrecht erlischt, wenn der Auftraggeber ohne 
vorherige schriftliche Zustimmung von Hirschberg Studios selbst 
Veränderungen an den Arbeiten vorgenommen hat bzw. 
vornehmen ließ.

4.3 Korrekturen/ Revisionen

Korrekturen/Revisionen (Änderungswünsche des Auftraggebers) 
sind im Leistungsumfang nur dann enthalten, wenn diese 
ausdrücklich schriftlich aufgeführt sind. Wünscht der 
Auftraggeber Änderungen, welche nicht im Leistungsumfang 
enthalten sind, so trägt er die dadurch entstehenden 
Mehrkosten. Diese werden nach Aufwand gesondert berechnet.

4.4 Mängel

Mit der abgeschlossenen Übergabe des produzierten Materials 
gilt die Leistung als erbracht. Mängelrügen müssen sofort bei 
Hirschberg Studios eingehen, spätestens jedoch einen Tag (1 
Tag) nach Übergabe und/ oder Abnahme. 

Als Mängel nicht anzusehen sind: natürliche Abnutzung, 
fehlerhafte Nutzung durch den Auftraggeber und/ oder Dritter, 
fehlerhafte Aufstellung und/ oder Montage durch den 
Auftraggeber oder Dritter, unsachgemäße Beanspruchung bzw. 
Belastung und sonstige Einflüsse aller Art, sofern diese nicht auf 
ein Verschulden von Hirschberg Studios zurückzuführen sind. 

5. Vertragsauflösung/ Stornierung

Storniert der Auftraggeber einen bestätigten Auftrag, so 
verpflichtet er sich zu nachfolgenden Zahlungen:

50% des vereinbarten Gesamtbudgets, wenn die Absage mehr 
als ein Monat vor der Veranstaltung/Produktion,
85% des vereinbarten Gesamtbudgets, wenn die Absage mehr 
als zwei Wochen und bis zu einem Monat vor der 
Veranstaltung/Produktion und
100% des vereinbarten Gesamtbudgets, wenn die Absage 
weniger als zwei Wochen

vor der Veranstaltung/Produktion erfolgt. 

Findet die Veranstaltung/ Produktion an mehreren Tagen statt, 
so ist jeweils der erste Veranstaltungs-/Produktionstag 
maßgeblich. Hiervon unbenommen sind etwaige 
Schadenersatzansprüche von Hirschberg Studios. Die 
angefallenen Planungs-, Organisations- und Materialkosten 
werden zu 100% vom Auftraggeber übernommen.

Sollte der Auftrag aufgrund höherer Gewalt (z. B. Pandemien, 
Naturkatastrophen, behördliche Anordnungen) nicht 
durchführbar sein, gelten die vorgenannten Stornoregelungen 
entsprechend.

Der Auftraggeber ist berechtigt, nachzuweisen, dass Hirschberg 
Studios geringere Kosten entstanden sind als hier angegeben.

6. Nutzungsbedingungen/ Nutzungsrechte 

Zeitlich und räumlich unbeschränkte Nutzungsrechte sind, 
sofern nicht anders verhandelt und schriftlich seitens Hirschberg 
Studios bestätigt, im Honorar ausdrücklich nicht mitenthalten.

Der von Hirschberg Studios final produzierte und zur Verfügung 
gestellte Content (Bild- und/ oder Filmmaterial) und/ oder 
sonstiges schutzfähiges Material darf ausschließlich im Rahmen 
der angefragten Nutzung verwendet und genutzt werden. Eine 
hierüber, wie auch immer geartete Nutzung ist unzulässig. 
Ausschließliche Nutzungsrechte, medienbezogene oder 
räumliche Exklusivrechte oder Sperrfristen müssen gesondert 
vereinbart werden und bedingen einen Aufschlag auf das 
vereinbarte Honorar/Auftragssumme.

Das Bearbeitungsrecht am Content (Bild- oder Filmmaterial) 
und/ oder sonstiges schutzfähiges Material obliegt 
ausschließlich bei Hirschberg Studios.

Hirschberg Studios hat Anspruch auf Namensnennung, z.B. auf 
der Website bzw. innerhalb des YouTube-Beschreibungstextes: 
„Produktion: www.hirschberg-studios.com“.

Zusätzlich darf der final produzierte Content und/ oder sonstiges 
schutzfähiges Material vom Auftraggeber für interne 
Dokumentationszwecke (Eventdokumentation in Bild und/ oder 
Film) verwendet werden. 
Die Eventdokumentation und Aufzeichnungen vom Event (in Bild 
und/ oder Film) darf von Auftraggeber für die eventspezifische 
Öffentlichkeitsarbeit verwendet werden.
Die Herausgabe bzw. Lieferung der Rohdaten/ Rohfiles ist 
ausgeschlossen und verbleiben bei Hirschberg Studios. 
Zugrundeliegende Einzelteile (Bits & Pieces) werden von 
Hirschberg Studios nicht an Auftraggeber übertragen

Allgemeine Geschäftsbedingungen, Nutzungsbedingungen 
und Nutzungsrechteregelungen

1. Geltungsbereich

Die nachstehenden allgemeinen Geschäfts- und 
Nutzungsbedingungen (im Folgenden „AGNB“) gelten für alle 
Vertragsverhältnisse, die durch Hirschberg Studios eingegangen 
werden. Anderweitige allgemeine Geschäftsbedingungen mit 
Bestimmungen, welche im Widerspruch zu den nachstehend 
getroffenen Bestimmungen stehen, kommen auf diese 
Vertragsverhältnisse nicht zur Anwendung. 

Abweichende oder entgegenstehende Geschäftsbedingungen 
des Auftraggebers werden nur Vertragsbestandteil, wenn sie von 
Hirschberg Studios ausdrücklich und schriftlich anerkannt 
wurden.

Es gilt ausschließlich deutsches Recht.
Die Vertragssprache ist Deutsch.

2. Leistungsumfang

Hirschberg Studios übernimmt die vom Auftraggeber 
angefragten Leistungen im Rahmen des dafür vereinbarten 
Honorars. Zusätzlich angefragte Leistungen sind nicht 
Bestandteil des vereinbarten Leistungs- und Honorarumfangs. 
Zusätzliche Leistungen sind solche, die über den ausdrücklich 
im Vertrag beschriebenen Umfang hinausgehen. Diese bedürfen 
einer gesonderten schriftlichen Vereinbarung und Vergütung. 
Der Auftraggeber hat Hirschberg Studios alle erforderlichen 
Daten und Unterlagen – rechtefrei – zur Verfügung zu stellen.

Die jeweils aktuell von Hirschberg Studios dem Auftraggeber 
vorgelegte Fassung des Kostenvoranschlags/ Angebots/ 
Budgets wird Vertragsbestandteil. Die vorgelegten Kosten 
können im Produktionsprozess angepasst werden. Hirschberg 
Studios legt dem Auftraggeber solche Kostenänderungen 
umgehend vor. Die vorgelegten Preise/ Kosten sind rein netto zu 
verstehen. Die jeweilige gesetzliche Umsatzsteuer wird bei 
Rechnungstellung berechnet.

Allgemein gilt bei Vertragsabschluss (Beauftragung) die im 
Kostenvoranschlag vereinbarten Zahlungsziele. Diese sind 
innerhalb, sofern nicht anders vereinbart, innerhalb von 7 
Werktagen zu zahlen. Abweichende Zahlungsbedingungen 
können gesondert zwischen Hirschberg Studios und dem 
Auftraggeber schriftlich vereinbart werden. Bei verspäteter 
Zahlung kommen die gesetzlichen Verzugsregelungen zur 
Anwendung. 

Weicht die Rechnungsadresse von der Adresse des 
Auftraggebers ab, so ist dies Hirschberg Studios rechtzeitig 
mitzuteilen. Kommt der Auftraggeber seiner Zahlungspflicht nicht 
nach, so besteht ein Zurückbehaltungsrecht an den 

Auftragsergebnissen bzw. die Unterbrechung der Ausführung 
des Auftrages seitens Hirschberg Studios bis zum Eingang der 
fälligen Zahlung, ohne dass Hirschberg Studios hieraus 
entstehende Folgen selbst zu vertreten hat. Weitere Rechte des 
Auftraggebers bleiben hiervon unberührt.

Hirschberg Studios behält sich das Recht vor Subunternehmer 
zur Vertragserfüllung zu beauftragen und schließt 
eigenverantwortlich entsprechende Vereinbarung mit 
Subunternehmern ab.

Unentgeltliche Tätigkeiten sind nicht berufsüblich und 
grundsätzlich ausgeschlossen.

3. Lizensierungen und Genehmigungen

Die Lizenzierung von künstlerischen Leistungen Dritter (z.B. 
Musik oder Videomaterial) erfolgt grundsätzlich durch den 
Auftraggeber. Die Kosten dafür trägt der Auftraggeber. Er erwirbt 
die entsprechenden Nutzungsrechte und überträgt Hirschberg 
Studios die Dateien zur Erbringung der im Vertrag vereinbarten 
Leistungen.

Hirschberg Studios haftet nur für vorsätzliche oder grob 
fahrlässige Pflichtverletzungen. Eine Haftung für Schäden, die 
aus der Nutzung des bereitgestellten Materials entstehen, ist 
ausgeschlossen, soweit diese nicht auf einer schuldhaften 
Pflichtverletzung beruhen.

Der Auftraggeber stellt Hirschberg Studios von allen Ansprüchen 
Dritter frei, die aus der Nutzung von Material, für das der 
Auftraggeber die Rechte nicht ordnungsgemäß erworben hat, 
entstehen.

Der Auftraggeber ist eigens dafür verantwortlich, vor 
Auftragsbeginn jedoch bis spätestens vor 10 Werktage vor 
Produktionsbeginn, sämtliche erforderlichen Genehmigungen zu 
erteilen und/ oder einzuholen, sofern nicht schriftlich vereinbart 
wurde, dass Hirschberg Studios diese Leistung übernimmt.
 
4. Abnahme, Korrekturen & Mängel

4.1 Abnahme

Die Umsetzung erfolgt auf der Basis des vom Auftraggeber 
erstellten und/oder freigegebenen Konzept. Das produzierte 
Material gilt vom Auftraggeber als abgenommen, wenn entweder 
eine ordnungsgemäße Übergabe oder die Nutzung durch den 
Auftraggeber ohne Übergabe stattgefunden hat. 

4.2 Gestaltungsfreiheit

Im Rahmen des Auftrags besteht seitens Hirschberg Studios 
Gestaltungsfreiheit. Durch seine Auftragserteilung bestätigt der 
Auftraggeber, sich vor Auftragserteilung hinreichend von der 
gestalterischen Qualität der Leistungen überzeugt zu haben. 
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